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A. Priagung fiir den eigenen Kanton.

Am 19. Februar 1803 iibergab Napoleon [. den ver-
einigten Gesandten der schweizerischen Eidgenossen-
schaft in Paris die Vermittlungsakte, in der bestimmt war,
dass bis zum 10. Méarz 1803 die helvetische Regierung
aufeeldst sein sollte.

Seit dem Monat Mirz hat die helvetische Regierung
aufgehort zu munzen.

Der Bundesvertrag bestimmte in Artikel 7, dass die
Miinzen nach einheitlichem, von der Tagsatzung zu
bestimmenden Gehalte ausgepriagt werden sollten.

Durch den Beschluss der Tagsatzung vom 11. August
1803 wurde das Miunzregal an die Kantone abgegeben
und zugleich den Miinzfuss aufgestellt; als Grundsatz
sollte der Schweizerfranken im Werte von 1 1z franzo-
sischen Franken erklirt werden. Am 12. August 1803
beschloss die Tagsatzung, es sel den Stinden erlaubt bis
zur niachsten Tagsatzung die Summe von 245,253 Franken
im Verhéltnis von %/10 in Fiinfhbatzenstiicken,

310 in Batzenstiicken,
/10 in Halbbatzenstiicken auszuprigen.

Am 13. Juni 1804 hat die Tagsatzung den Beschluss
vom 11. August 1803 gegen die Stimmen von Basel,
Appenzell und Aargau in Kraft erklart; er lautete:

1. Alle Kantone der schweizerischen Eidgenossenschaft
haben einen und denselben Miinzfuss und miissen somit
nach gleichem Gehalte ausgeprigt werden.

2. Dieser Munzfuss beruht auf dem Schweizerfranken,
welcher 127 /so Gran fein Silber enthélt (oder zirka
127 1/, Gran fein ist). Der Preis einer Mark fein Silber
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betrigt demnach 36 '/ Franken und so kommt ein
Schweizerfranken  anderthalb  franzésischen neuen
Franken im Werte gleich.

3. Dieser Miinzfuss ist unverinderlich und jede Ab-
weichung von demselben muss wenigstens mit zwei
Drittel Stimmen von der Tagsatzung erkennt werden.

4. Keine schweizerische Silbermiinzen vom Franken
an aufwiarts duarfen anders, als nach diesem Fuss aus-
gepragt werden.

5. Hohere Sorten als Frankenstiicke werden keine
geprigt als Zweilranken- und Vierfrankenstiicke.

0. Das Korn und Schrot dieser Miinzen wird demnach
bestimmt wie folgt :

a) Frankenstiicke zu 10 Den. 19 ™4/364 Gran?! und
32 "8/100 auf die rohe Mark ;

b) Zweifrankenstiicke zu 10 Den. 19 ™4/35.4 Gran
und 16 /100 auf die rohe Mark ;

¢) Vierfrankenstiicke zu 10 Den. 19 72459 Gran
und 8 /1000 auf die rohe Mark.

Bei der Ausmiinzung ist fiir alle dem hier festgesetzten
Minzfuss unterworfenen Geldsorten das gleiche Reme-
dium der Ieine zugegeben und es betriagt dasselbe
I Gran aus- und einwirts. Fir die Gewichte wird als
Remedium zugegeben :

1. Von einer rohen Mark Frankenstiicke ein- und
auswirts 16 '_Gran. '

2. Von einer rohen Mark zwei Frankenstiicke ein- und
auswarts 12 Gran. '

&

U J. Ineichen, Tabelle zur Vergleichung der neuen schweizerischen Maasse
und Gewichte. 1 franzosische Mark = 1 Mark = 8 Unzen = 61 Quintlein =
192 Skrupel = 4608 Gran.
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3. Von einer rohen Mark Vierfrankenstiicke ein- und
auswirts 8 Gran.

7. Alle Geldsorten unter dem Wert von einem Fran-
ken und die Scheidemiinze, insbesondere sind dem
vorstehenden in Art. 2 festgesetzten Miinzfusse nicht
unterworfen ; nichtsdestoweniger aber ist das Korn und
Schrot, nach welchem sie ausgemunzet werden miissen,
von der Tagsatzung zu bestimmen ; ebenso die Sorten
selbst in welchen gepriagt werden darf.

8. Fur diese Ausmiinzungen werden fiir einmal nach-
stehende Sorten angenommen, nach dem Gehalt wie
folgt :

a) Finfbatzenstiicke zu 8 Den. fein, 54 Stick auf
die rohe Mark ; milt einem Remedium auf dem
Titel der Feine von 11! Gran ein- und aus-
warts von /5 Stiick auf der rohen Mark ;

b) Batzenstiicke zu 2 Den. fein und 90 Stiick auf die
rohe Mark, mit einem Remedium von 2 Gran
auf dem Titel der Feine und 11> Stick auf
der Gewicht einer rohen Mark

¢) Halbbatzenstiicke zu 1 /s Den. fein, und 120 Stiick
auf die rohe Mark mit einer Remedium von
2 Gran auf dem Titel der Feine und 1 !/2 Stiick
auf das Gewicht einer rohen Mark;

d) Rappen zu 12 Gran fein und 360 Stiick auf die
rohe Mark mit einem Remedium von 2 Gran
auf dem Titel der Feine und von 6 Stick auf
der Gewicht einer rohen Mark.

9, Keine Ausmiinzung von Kkleinen Sorten oder
Scheidemiinzen darf statthaben; es werde dann die
Notwendigkeit derselben von der Tagsatzung anerkannt
und ein gewisses Quantum als Maximum bestimmt;
alldiweil hingegen die Frankenstiicke und hohern Munz-
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sorten von den Kantonen ohne weitere Kinfrage und
Begwiilticung ausgemiinzt werden konnen.

10. Bei jeder erkannten Ausmiinzung von Kleinern
Sorten und Scheidemiinzen, wird auch zugleich mit, das
Verhiltnis dieser Miinzen untereinander bestimmt und
das ganze Quantum nach demjenigen Verhiltnis auf die
Kantone verteilt, nach welchem sie laut Art. 2 der
Bundesverfassung ihre bundesgendssischen Geldbeitrige
zu bezahlen haben. (L.uzern hatte 26,016 Franken beizu-
steuern.)

11. Die Kantone werden jeweilen auf der Tagsatzung
durch ihre Gesandtschaften Bericht erstatten; ob, wie
viel und was fiar Minze sie von jenem dekretierten
Quantum far ihren Kanton haben ausprigen lassen oder
noch néchstens ausprigen zu lassen gedenken.

12. Die Goldminzen sind keinem unverinderlichen
Minzfuss unterworfen, indessen wird fir einmal ver-
ordnet, dass diejenigen Kantone, welche Goldmunzen
ausprigen wollen, den Grundsatz befolgen sollen, dass
ihre Goldstiicke fir jeden Franken Wert 8 '/; Gran fein
Gold enthalten.

13. Das Geprige aller schweizerischen Gold- und
Silbermiinzen vom Franken an aufwirts soll auf der
einen Seite das Siegel der schweizerischen Eidgenossen-
schaft, und auf der andern Seite das Wappen desjenigen
Kantons enthalten, der die Miinze priagen lisst; zugleich
soll die Jahreszahl beigefigt werden. Auf den Gold-
miinzen muss noch auf eben dieser Rickseite der
Gehalt an feinem Golde angegeben werden.

Die Scheidemiinzen sind blos mit dem Wappen des
betreffenden Kantons! bezeichnet und enthalten auf

! Im Beschlusse vom 27. Juli 1804 sind die Worte « nebst der Jahrzahl um die
neuen Konventionsmiinzen von den alten zu unterscheiden » eingefiigt.



der entgegengesetzten Seite Anzeige ihres nominalen
Wertes.

14. Alle Kantone gewdhrleisten sich gegenseitig den
geselzlichen Umlauf aller auf dem vorgeschriebenen
Fusse von einem Kanton auszuprigenden Miinzen.

15. Sollte hingegen ein Kanton seine Miinzen gering-
haltiger ausprigen, als vorgeschrieben ist, so verfillt er
nicht nur in eine von dem im Art. 11 der Bundesakte
aufgestellten Gerichtshot auszusprechenden Geldbusse,
sondern es stehen dann auch alle tbrigen Kantone in
der Befugnis, eine solche Miinze in ihrem UmKkreise zu
verrufen, sowie ihme selbst die Pflicht obliegt, dieselbe
einzuwechseln und ausser Kurs zu setzen.

16. Diejenigen Kantone, welche ihr Miinzrecht nicht
selbst ausiiben wollen, konnen die Ausiibung desselben,
sowohl fiir Goldmiinzen als grobe Silbermiinzen, als
aber insbesondere auch fiir den auf sie fallenden Anteil
an irgend einer dekretierten Ausmiunzung von kleinen
Sorten und Scheidemiinzen einem andern Kanton iiber-
tragen, welcher dann aber auch die Verpflichtung des
vorstehenden Artikel einzig und ausschliesslich Giber sich
nimmt.

17. In Folge dieser Ireistellung werden die Kantone
begwiltigt (erméichtigt) iber diesen Gegenstand mit
einander in Unterhandlung zu treten und die erforder-
lichen Verkommnisse abzuschliessen.

18. Gegenwiértiger Beschluss soll in Ausiitbung gesetzt
und befolgt werden, sobald als derselbe durch die
Mehrheit der .Stimmen, seye es noch wihrend der
Sitzungszeit der gegenwirtigen Tagsatzung oder durch
befurderliche nachzuholende Beistimmung wird geneh-
migt und ratifiziert worden sein; was bis ldngstens
1. Oktober 1803 solle eingeholt werden .

L Tagsatzungs Abschied, Bd. I, S. 43.



Die Ratifikation dieser Tagsatzungsbeschliisse erfolgte
durch den Grossen Rat, am 24. Januar 1804. (Grosses
Ratsprot. 1, S. 171.)

Schon am 8. August 1803 machte der Ehrengesandte
des Standes Luzern dem Rate den Vorschlag, man
mochte in dieser Angelegenheit « den im Miunzfache
« dusserst gelehrten Hrn. Raths- und Miinzherr Stidelin
« In Schwyz beraten »?,

Unterm 19. Oktober 1803 ersuchte die Finanz- und
Staatswirtschaftliche Kammer nach mehrmaliger Unter-
redungen Hrn. Stidelin um ein Urteil, betreff Aus-
manzung und EKinrichtung der Miunzstitte, welches am
23. November 1803 einlangte und folgende Ratschlige
enthielt?:

1. Solle man Zehnfranken- oder Zwolfmiinzgulden -
stiicke schlagen ; die Zehnfrankenstiicke haben den
Vorteil, dass sie der Dezimalrechnung angepasst sind,
und den Wert der alten Douplonen oder Hundert-
batzenstiicke haben. Die Zwolfminzgulden sind im Volke
sehr beliebt, da Zwolfminzgulden 16 Franken aus-
machen. |

2. Keine groben Silbersorten zu schlagen, da man
daran kein Profit habe,

3. Solle man Fuantbatzen, Batzen und Halbbatzen
machen nach dem von der Tagsatzung bestimmten Korn
und Schrot.

4. Rappen solle man nicht nach dem Miinzfusse der
helvetischen Tagsatzung, sondern ganz aus Kupfer
schlagen.

2. Um eine Zwischenmiinze zwischen Rappen und

! Ratsprotokoll, N° 1, 1803-1804, S. 357.
t Beitrdge su einer luzerner Minzgeschichte, N° 610. Revue, Bd. 1X, 104,



Schilling zu haben wire es ratsam halbe Schillinge in
Kupfer zua prigen.

0. Angster von Kupfer sind weniger begehrt.

Schon am 25. November giebt der Kleine Rat der
Finanzkammer die Vollmacht, dasjenige zu verfiigen
« was sie der Umstinde und der Staatsinteressen am
« angemessensten erachtet ».

Durch Stidelin werden vom Graveur Brupacher zwei
Zeichnungen dem Rate vorgelegt; der nun entscheidet
« dass die Eiche von Nr. 1 und die sitzende Figur des
« Kriegers von Nr. 2 genommen werden solle » 1,

Die luzernische Miinzprigung aus dem xix. Jahr-
hundert beginnt mit der Balzenprigung, die erste zeigt
folgendes Bild :

Batzen von 1803.

In der Mitte der blasonierte ausgeschnittene Luzerner-
schild; an dem zu beiden Seiten Lorbeerguirlanden
herunter - hangen ; zwei durchgehende dianne Linien
teilen das Ganze in zwei Teile; im untern die Worte
[- BAZ Die Umschrift links beginnend lautet : CANTON
LUCERN Gezackter Rand.

R. Umgeben von zwei auafstrebenden unten sich
kreuzenden lLaubzweigen; in drei Linien : die Inschrift
X | RAPPEN | 1803.

(rewicht 2,911 Gr. Durchmesser 0,024 2.

Haas, Nr. 316.

Ueber den Betrag der Auspragung, sowie uber den
Verfertiger des Stempels ist nichts bekannt; doch
konnte aus einer Notiz (fasc. 4 Minzwesen von 1803-
1814) die lautet : Die Lleinern Geprdge von Sursee stehen

1 Vergl, Coraggioni, Tafel X1I, Nr. 12 ; Wunderli-Muralt Sammlung, 11. Bd., Nr. 1452.
2 Nach Custer, Die Gewichte, Gehalte und Werte der alten schweizerischen
Minzen. 2
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in Erwartung, gefolgert werden, dass Graveur D. Meyer
Autor sel.
Abgebildet : Coraggioni, Tafel XV, Nr. 9.

Am 7. Februar 1804 verliessen die ersten Zehnfranken-
stiicke die Miinzstitte ; bis zum 6. April wurden
1745 Stiick abgeliefert und zugleich, mit dem Miinz-
stempel von 1794 und 1796, 504 Zwolfmiinzgulden- oder
Sechszehnfrankensticke 1.

David Anton Stidelin sandte sofort welche zur
Probe; unterm 26. Mai 1804 schreibt Fueter, Miunz-
meister in Bern, dass die gesandten Zehnfrankenstiicke
21 Karat *®/52 schwer seien und dass die 91 Gran roh
81 **/52 Gran und | */2/24 feines Gold enthalten; also nicht
vollig 14 Gran weniger als die Stipulierten 82 Gran
fein Gold; auch glaube er, dass man auf diesem Fusse
nach dem Dekret der Tagsatzung ausmiinzen konne.

Zehn Franken 1804.

CANTON LUCERN Der gekronte bekrianzte blaso-
nierte Luzerner Schild in herzformiger Gestalt; oben in
drei Spitze auslaufend, woriiber die Lorbeerguirlande
sehiingt ist; auf zwei diinnen Linien stehend; dariiber
eine IKirstenkrone. Unten zu beiden Seiten die Wert-
angabe 10. FR. im Abschnitte die Jahreszahl 1804 ; am
Rande Gerstenkorner.

R. Auf einem mit Gras bewachsenen Boden halb
sitzend, auf einen linglich runden Schild sich stizend,
der an einen Bauwmm angelehnt ist, ein nach rechts
sehender Krieger mit einer aufwérts gestellten Hell-
barte. Auf dem Schilde in zwei Zeilen, XIX | CANT.
und rechts unten beginnend ; die Umschrift SCHWEIZER

! Die Beschreibung dieser Stiicke, vergl. Revwe suisse de nwmismeatigue, Bd.V, 1895.
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- EYDG : am Rande rechts, dicht neben dem Schilde,
ein lateinisches B '

Wunderly, 1I. Bd., 201, Nr. 1452, 1453.

Haas, Nr. 23.

Batzen von 1804.

Zugleich prigte er auch Batzen, und zwar zeigen sie
folgendes Bild :

Links beginnend, CANTON - LUCERN zwischen
einer seilartig gedrehten Linie innen und Perlen aussen,
in der Mitte ein damascierter luzerner Schild in langlich
runder Form in geschnitzter Rame; von der aus links
ein mit Friichten behangener Eichen-, rechts ein Palmen-
zwelg emporsteigh; im  Kreisabschnitt, gebildet duarch
zwei bis an den Rand gehende diinne Linien 1 - BAZ

K. Von zwei unten sich kreuzenden Eichenzweigen,
die mit Friichten gespickt sind, umgeben in drei Zeilen ;
die Worte X | RAPPEN | 1804 | die Zahlen 1 und 4
berithren unten die Zweige. Am Rande Gerstenkorner.

Miinzmeister Fueter in Bern gibt am 20. Mai 1304
iber den Gehalt dieser Miinzen folgenden Bericht ab :
« Miinzprobe iiber ein Muster Billon haltet 2 Deniers
«1 Gran oder 2 Loth 13 Gran fein.» Custer hat im
Mittel ein Gewicht 2,412 Gramm und ein Gehalt von
0,1645 Gramm herausgerechnet.

Haas, Nr. 317.

In acht Giissen wurden 745 Mark 2 Lot 10 Den. Batzen
abgeliefert. Da aus der Mark roh 90 Stiick kommen,
so ergiebt sich, dass 67871 %10 Stiick im Werte von
6781 Fr. 13 Rp. im Umlaufe waren.

In Ausfithrung eines Beschlusses der Staatswirtschaft-
lichen Kammer wird am 20. Januar 1804 eine Muster-
prigung Rappen im Gewichte von 2 Mark in Kupfer
hergestellt, um dem Kleinhandel im eigenen Kantone zu
dienen. Die Abrechnung des Minzmeisters Stidelin
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weisst den Betrag von 767 Mark 3 Lot 3 Deniers auf,
aus einer Mark wurden 200 Stiick geschrotet. Der
Miinzmeister bezog als Lohn pro Mark 7 Batzen. Die
ganze Pragung belief sich auf 153,440 Stick im Werte
von 1534 Fr. 40 Rp. a.W. Laut einer bei den Akten liegen-
den Rechnung war Stiadelin der Graveur dieser Stempel
in der Zahl finf.

Rappern 1804.

Nr. 1. — In einer ausgeschnittenen mit zwei Zweigen
(links Palm-, rechts Eichenblitter) gezierten Einfassung
der blasonierte luzerner Schild, in linglich runder Form.
Schildlinge 8 Millimeter, Breite 6 Millimeter, am Rande
Gerstenkorner.

R. In einem Lorbeerkranze der unten mit einem
geschlauften Bande geziert ist, in drei Zeilen | | RAPEN |
[804 Am Rande Gerstenkorner,

Gewicht 1,4. Durchimesser 0,017.

Haas, Nr. 679,

Nr. 2. — Aehnlich Nr. 1, nar ist der Schild 10 Milli-
meter lang und 6 Millimeter breit.

R. Aehnlich Nr. I, nur hat der Lorbeerkranz dreissig
Blitter statt zweiundzwanzig, und der Zwischenraum
zwischen 1 und RAPEN betrdgt 1 Millimeter statt 2, und
das geschlaufte Band unten fehlt.

Gewicht 1,4. Durchmesser 0,017,

Haas, Nr. 679.

Nr. 3. — Aehnlich Nr. 2, nur ist der Schid 9 Milli-
meter lang und 7 Millimeter breit.

R. In einer aus vier Bogen, von denen die zwei obern
ogrosser sind, und von einer Muschel gekront gebildeten
Einfassung in drei Zeilen 1| RAPEN | 1804 |

Gewicht 1,45. Durchmesser 0,017.

[Haas, Nr. 680.
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Nr. 4. — Aehnlich Nr. 1.

R. In aus sechs Bogen gebildeten Einfassung in drei
Zeilen I | RAPEN | 1804 darunter S. (Stidelin).

Gewicht 1,4. Durchmesser 0,017.

Am 15. Juni 1804 begann Stadelin mit der Prigung
von Angstern aus Kupfer, wofiur er die Stempel eben-
falls verfertigte ; es wurden 96 Mark 12 Lot geprigt. Da
400 Stiick auf eine Mark gehen so macht die Prigung
38,700 Stiick im Werte von 193 Fr. 40 Rp. a. W,

Anyster von 1804.

Der blasonierte ldanglich runde luzerner Schild in
geschnitzter Einfassung, von zwei Zweigen flankiert,
links Palm, rechts Lorbeer. Aussen Gerstenkorner.

R. In einer bogenformigen Einfassung in drei Zeilen
I | ANGSTER | 1804 Am Rande Gerstenkorner.

Gewicht 0,6. Durchmesser 0,014,

Haas, Nr. 712.

Am 1. Juni 1804 fanden Schultheiss und Rat, dass der
gegenwirtige Finanzzustand der Staatskasse nicht mehr
erlaube die fortgeselzle Bestreitung der mit dem Miinz-
prigen verbundenen Kosten zu tragen; er beschloss :
« 1. Die Fortsetzung des Miinzens soll far einstweilen
« eingestellt seyn. 2. Jedoch soll das, nach der wirklich
« vorhandenen Angabe der Miinzverwaltung, noch vor-
« rithige Metall jeder Art, vor Beschliessung der Miinz-
« stitte vollends ansgemiinzt werden. » -

Die Tagsatzung vom 27. Juli 1804 prézisierte das
Gesetz vom 11. August 1803, in dem sie als Fortsetzung
des Art. 15 noch folgenden Zusatz einfiigte : « Wenn
« falsche Minzen mit dem Wappen irgend eines Kantons
« im  Umlauf bemerkt werden, soll der betreffende
« Kanton es den andern alsogleich anzeigen. »

Dem Art. 16 wurde folgende Fassung gegeben
« Jedem Kanton steht es frei, seine Miinze bei sich
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« selbst oder in der Miinzstatt eines andern eidgendssi-
« schen Kantons auszupragen ; er ist aber verpflichtet,
« die Garantie far den innern Werth dieser unter
« seinem Wappen auszupriagenden Miinzen tiber sich zu
« nehmen. »

Art. 17. — Fir die Ausmiinzung der Scheidemiinzen,
vom Franken abwirts, wird folgendes Verhiltnis der
auszuprigenden Sorten festgesetzt : %10 in Flinfbatzen-
stiicken, 3/10 in Batzenstiicken, */10 in Halbbatzenstiicken.
Dieses Verhiltnis ist auch von denjenigen Kantonen,
die Kraft obigen Art. 8 in andern Abteilungen Miinze
auspréagen lassen, zu befolgen.

« I&s solle jeder Kanton gehalten sein, die ihm zur
« Ausmiinzung von Scheidemiinzen bewilligte Summe
« in der Proportion der drei der Basis des ausprigen-
« den Quantums am nédchsten stehenden Sorten auszu-
« mitnzen und solle jeder Kanton bestimmt gehalten
« seyn, zu Keiner neuen Minzpragung schreiten zu
« darfen, bis die erste bewilligte Ausmiinzung in der
« vorgeschriebenen Proportion erfillt haben wird. »

Art. 18. — Ehe zur Bestimmung der Totalsumme,
welche far die Ausmiinzung von Scheidemiinzen fir die
von einer Tagsalzung zur andern laufenden Jahresfrist
bestimmt wird, geschritten werden kann, sollen sammt-
liche Kantone der Tagsatzung den Bericht vorlegen, wie
viel sie in dem abgewichenen Jahr wirklich geschlagen
haben, damit alsdann die erforderlichen Bestimmungen
fiir die neu angehende Jahreslrist desto verhiltnis-
massiger getroffen werden konnen, und damit die Tag-
satzung in den Fall gesetzt werde, zu beurteilen, ob
fir die beginnende Jahresfrist ein neues Quantum anzu-
nehmen oder aber es bei Erfillung des vorjihrigen zu
belassen sein diirfte.

Art. 19. — Um simmtlichen Minzstitten zu desto
genauerer Beobachtung des den auszuprigenden Miinzen



zu gebenden Schrots und Korns zu verpflichten, sollen
saimmtliche Kantone gehalten sein, bei jedesmaliger
Ausmiinzung von Kkleinern oder grossern Geldsorten
den Landammann der Schweiz davon zu benachrichtigen,
welcher alsdann die Miunzen durch Kunstverstindige
prifen lassen wird, und falls einige Unrichtigkeiten
befunden wiirde, ihm obliegen solle die Emission vor-
laufig zu hemmen und dariiber der Tagsatzung Bericht
zugeben,

Art. 20. — Da im Laufe des verflossenen Jahres, mit
Ausnahme eines von Bern auf den alten Fuss ausge-
priagten Quantums, blos fiir den Wert von 8585 I'r. 85 Rp.
a. W. Scheidemiinzen in der Kidgenossenschaft geschla-
gen worden ist, und unter dieser Summe fir 1983 Fr.!
Rappen begriffen sind, welche in Luzern ausgeprigt
wurden, aber lediglich im Innern dieses Kantons Kur-
sieren, soll zwar diese Summe bei der diesjihrigen
Ausmiinzungsbestimmung nicht in Anschlag gebracht
werden ; indessen erwartet die Tagsalzung bestimmt,
dass von nun an nirgendwo in der Schweiz andere als
konventionsmassige Munze geschlagen werde.

Art. 21. — Die von jelzt an bis zur kianftigen Tag-
satzung von sammtlichen Kantonen auszuprigenden
Scheidemiinze wird nach Anleitung des vorjahrigen
Tagsatzungsheschlusses auf die Summe von 245,252 Fr.
festgesetzt. Nach dieser letztern Bestimmung hitten
demnach die verschiedenen Kantone mediationsmissig
das Recht fiar nachfolgende Summen in dem oben
bestimmten Verhiltnis zu miinzen :

Bern fir . . . . . . Fr. 45846
Uri .. ... . ... » 592
Schwvz . . . . . . . » 1,506

1 Diese Angaben stimmen mit den wirklichen Rechnungen nicht iberein.
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Unterwalden . . . . Fr. 952
Luzern . . . . . .. » 13,008
Aarel = o ¢ 2 .5 s » 38,570
Glarus . . . . . .. o 2,410
ug . ... » 1,248
Freiburg . . . . . . y 9,294
Solothurn. . . . . . v 9,048
Basel . . . . .. .. y 10,224
Schaffhausen. . . . » 4,662
Appenzell. . . . .. » 4,864
St. Gallen. . . . . . » 19,770
Graubunden . . . . » 6,000
Aargau . . . . . .. v 26,106
Thurgau . . . . . . v 12,526
Tessin . . . . . .. y 9,081
Waadt . . . . . .. v 29,636

Diese Uebereinkunft wird von vierzehn Kantonen, als:
Uri, Unterwalden, Ziirich, Zug, Freiburg, Schaffhausen,
Tessin, Appenzell, Graubtnden, Basel, Glarus und
Solothurn (14 Kantone) bedingungslos angenommen ;
Schwyz wollte sie annehmen 1. wenn zwischen dem
Halbbatzen und dem Rappen eine Zwischenmiinze wie
Schilling oder Kreuzer zugelassen, und 2. wenn die
Rappen aus Kupfer allein und ohne Zusatz von Silber
geschlagen werden.

Luzern machte die Annahme, von der Erlaubnis
Rappen und Angster ganz aus Kupfer herstellen zu diirfen,
abhingig, ferner wenn tberhaupt bei der Bestimmung
und Ausmiinzung der Geldsorten nicht von dem Dezimal
Verhiltnis abgewichen werde.

Bern mochte den Feingehalt nicht auf den Gold-
miinzen angegeben wissen.

Die Tagsatzung gestattete nun den Wunsch der
luzerner Abordnung ad referenduwm in den Abschied zu
nehmen.
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Miunzmeister David Anton Stidelin legte am 26. August
1805 Rechnung tber die Vermiinzungsspesen und Zeit-
aufwand ab.

Am 10. Juli 1805 verhandelte die Tagsatzung wieder
iitber die Miinzverordnung und wies den Antrag Luzerns
die Rappen in Kupfer ausprigen zu durfen, gemiss
Kommissionsantrag, mit der Begriindung, dass es so-
wohl far den Kanton Luzern, als auch fir die tbrige
Schweiz von sehr nachteiligen Folgen sein wiirde, ab.

Sie beschloss noch, dass fortan alle Rechnungen in
Franken, Batzen und Rappen gestellt werden miissen,
und dass in allen notarialischen Schuldverpflichtungen
und andern Geldkontrakten das Verhdltnis in dem
Kontrakte stipulierten Miinzsorten zu der. Mark feinem
Silber deutlich bestimmt und nebst der Ruckzahlung
in groben Sorten in dem Kontrakt selbst ausbedungen
werde; ebenso kann man nur gezwungen werden fir
5 %6 Scheidemiinzen anzunehmen und nicht mehr als
bis 30 Franken.

Wie gross die Batzenprigung im Jahre 1805 gewesen
ist, kann nicht gesagt werden, da die Miinzabrechnungen
verloren gegangen sind. Es gibt, soweit mir bekannt ist,
zwel verschiedene Typen.

Batzen von 1805.

Nr. 1.— MONETA-REIPUB-LUCERNENSIS zwischen
einer seilartig gedrehten Linie (innen) und Gersten-
korner (aussen), in einer geschnitzten Einfassung der
damascierte luzerner Schild in linglich runder Form ;
die linke Seite des Schildes ist durch zwei ineinander
geschlungenes S ausgefiillt. Zwel horizontale Linien,
die bis an den dussern Rand gehen, teilen das Ganze in
zwei Teile ; im untern steht 1-BAZ:

R. In einem Eichenkranze, gebildet aus zwei Zweigen,

REVUE NUM. T. XX. 3
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an denen zweiunddreissig Blitter sind und die unten von

einem geschlauften Bande zusammengehalten werden,

stehen in vier Zeilen 1 | BATZEN | | 1805
Gewicht 2,375, Durchmesser 0,025. Gehalt 6,164 Gr.
Haas, Nr. 319.

Nr. 2. — MONETA - REIPUB - LUCERNENSI ©  sonst
wie Nr. 1. |

R. Wie Nr. 1.

Haas, Nr. 318.

Zu dieser Priagung wurden die Avers Stempel von
1796 genommen, denn eine Vergleichung zeigt, dass sie
oanz genau gleich sind. Es dringt die Frage auf, ob, da
keine Abrechnung vorliegt, nicht etwa abgerufene aus-
wértige Billonmiinzen eingeschmolzen worden sind und
daraus neue gangbare gemacht wurden? Wir werden
spéater auf eine solche Manipulation hinweisen.

Am 12, Juli 1806 behandelte die Tagsatzung des
Kapitel ¥ Munzwesen wieder. Betriubend sagte der
schweizerische Landammann in der Einleitung zu diesem
Traktandum : « Je ndher aber die Tagsatzung sich in
« die Sache einliess, je mehr musste sie sich tiber-
« zeugen, dass ein allgemeines Einverstindniss in dieser
« Angelegenheit, wenn auch in jeder Hinsicht dringend
« und nothwendig, dennoch mit Schwierigkeiten ver-
« bunden sev, und auf wenige Punkte beschrinkt
« werden miusse, indem sonst theils der allgemeine
« Grundsatz der Cantonal. Souverdnitit ; theils die
« besondern Lokalbediirfnisse und Grenzverhiltnisse un-
« iberwindliche Hindernisse dagegen erheben wiirden. »
Far die 21 Artikel fassende Miinzverordnung stimmten
nur vierzehn, wihrend sieben Kantone sich nicht an-
schliessen konnten, darunter auch Luzern.

Nun stellte der Kanton Solothurn den Antrag, zur

1 Abschiedshand, Nr. IlV, S. 140.
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Hebung aller Anstinde, das ganze Minzwesen zu
zentralisieren.

Mit zwanzig Stimmen Mehrheit wurde beschlossen eine
Kommission niederzusetzen, die die besondern Wiinsche
und Bestimmungen der Kantone erforschen sollte um
so eine Einigkeit in dieser Sache erzielen zu kénnen.

Weiter wurde beschlossen, nachdem konstatiert war,
dass mehrere Kantone noch gar nicht gemiinzt hatten ;
« dass den Kantonen fir das laufende Jahr erlaubt sein
« solle, die Haélfte des sie betreflenden, im Jahre 1804
« bestimmten Contingents auszumiinzen, mit dem Vor-
« behalt, dass sie sich bey dieser Ausmiinzung die Voll-
« ziehung der vorhandenen Tagsatzungsbeschliisse iiber
« die Verhiltnisse der Qualitit und der Quantitit ptinkt-
« lich angelegen seyn lassen und mit dem bestimmten
« Ansinnen, dass diejenigen Cantone, welche wihrend
« den letzten Jahren ihr Quantum gar nicht oder nur zum
« Theil ausgemiinzt haben und nachzutragen des Vor-
« habens wiren, besonders aber an den Canton DBern,
« dass bey diesem Nachtrag das angeordnete und nicht
« befolgte Verhéltniss der groben Silbermiinzsorten her-
« gestellt und beobachtet werde. »

Nach diesem Beschlusse durfte Luzern fir 6504 Fr.
Miinzen schlagen. Aus der Miinzstitte giengen aber im
Jahre 1806, vom 1. Januar bis 1. Januar 1807, 194 Mark
10 3/4 Lot Fanfbatzenstiicke oder 10,509 Stiick im Werte
von 5254 '/> Franken, und fir 1023 Mark 4%/> Lot Batzen
oder 92,092 /2, im Werte von 9209 Fr. 50.

Folgt die Beschreibung des Funfbatzenstiickes von 1806.

CGANTON = LUCERN in der Mitte der herzformige
blasonierte, oben ausgeschnittene luzerner Schild; zu
beiden Seiten zwei sich unten kreuzende durch ein
flatterndes Band zusammen gehaltene Lorbeerzweige,
dartber die zackige offene Krone; am Rande Gersten-
korner.
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R. Inschrift in vier Zeilen, V | BATZEN | —— | 1806
in einem Kranze gebildet von zwei Eichenzweigen, die
unten durch ein flatterndes geschlauftes Band zusammen-
gehalten sind.

Gewicht 4,4. Durchmesser 0,0241.

Haas, Nr. 219.

Batzensticke von 1806.

CANTON-LUCERN zwischen einer seilartig gedrehten
Linie innen, und Gerstenkorner aussen. In der Mitte
auf zwei bis an den Rand gehende diinne Linien stehend,
in geschnitzter Einfassung der damascierte luzerner
Schild ; die Damascierung des linken Feldes besteht aus
zwel neinander geschlungenen Linien. Links strebt am
Schild ein Palmzweig; rechts ein Lorbeer empor. Im
Kreisabschnitte 1 - BAZ oben die diinne Linie beriih-
rend.

R. In einem von zwei Eichenzweigen gebildeten
buschigen Kranze, die unten durch ein geschlauftes
Band zusammengehalten sind, in drei Zeilen die Wert-
angabe X | RAPPEN | 1806 Am Rande Gerstenkorner.

Gewicht 2,5%4. Durchmesser 0,023. )

Haas, Nr. 320.

Am 8. Juli 1807 trat die Tagsatzung wieder in die
Beratung des Miunzwesens, aber in Folge der Ver-
hinderung der im Vorjahre niedergesetzten Kommission
konnte in keine weitere Beratung eingetreten werden.

Aus der luzernischen Miunzstitte giengen im Laufe
des Jahres 173,434 '/ Stick Batzen im Gewichte von
1909 +3/6, Mark und im Werte von 17,343 Fr. 45! Rappen.
Die Stempel zu diesen Batzen machte Johann Meyer,
Graveur in Sursee, und zwar laut Auftrag vom 12. April.

! Die Eintragungen im Munzbuche und die der Minzdirektion gehen auseinander,
darum ist nicht mehr zu erunieren, welches die richtigen Ziffern sind. Vergl. Haas,
Revue suisse de numismatique, Bd. VII.
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Custer stellte hiefiir ein Gewicht von 2,644 Gramm und
einen Gehalt von 163 Millieme fein Silber.

Am 2. September 1807 bestellte die Finanzkammer
des Kantons Luzern dem Herrn Johann Kaspar Brup-
pacher und Sohn, Graveurs in Wadensweil, «zwey
Stempel des 20 frankengeprigs » und hofft auf fleissige
beforderliche Arbeit. Bis zum Jahresschlusse wurden
208 Stick Zwanzigfrankenstiicke und 824 Zehnfranken-
stiicke abgeliefert (letztere mit der Jahrzahl 1804).

Custer findet, dass die Zwanzigfrankenstiicke ein
Gewicht von durchschnittlich 9,445 Gramm und eine
Feinheit von 900,5 Millieme haben, wihrend die Zehn-
franken nur 899,5 Millieme fein waren und ein Gewicht
von 4,77 Gramm aufweisen.

Das Zwanzigfrankenstiick 1807 .

CANTON LUCERN Der gekronte mit einer Lorbeer-
guirlande behangene, blasonierte, herzformige luzerner
Schild, oben in drei scharfe Spitzen auslaufend, auf
zwel dinnen wagrechten Linien stehend. Ueber dem-
selben die geschlossene Fiirstenkrone; zu beiden Seiten
des Schildes die Wertangabe 20 FR. Im Abschnitte
die Jahrzahl 1807- und am Rande ganz klein B Der
Rand besteht aus Gerstenkodrnern.

R. Auf grasbewachsenem Boden, in halbsitzender Stell-
ung nach links sehend, ein bértiger Krieger auf einem
ovalen Schild, auf dem in zwei Zeilen XIX | CANT -
steht, sich stiitzend. Im Hintergrunde eine abgebrochene
Eiche. Der Krieger hilt in der rechten Hand eine auf
den Boden gestellte Hellbarte. Die Umschrift durch
Hellbarte und Eichenzweig in drei Teile geteilt lautet
SCHWEIZER - EYDGENOS - SCHAFT - Im Abschnitte
das B und am Rande Gerstenkorner.

Gewicht 9,3. Durchmesser 0,026.

Abgebildet Coraggioni, Taf. X1I, Nr. 12. Wunderli, I,
S. 200, Nr. 1450. Haas, Nr. 22.
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Balzen 1807 .

Nr. 1. — CANTON & LUCERN- zwischen einer
seilartig gedrehten Linie (innen) und Gerstenkorner
(aussen). Auf zwei diinnen wagrechten bis an den
dussern Rand gehend, der blasonierte luzerner Schild in
linglich runder Form ; dartiber an drei runden Nigeln
hangend, ein Lorbeerkranz. Im Kreisabschnitte im Bogen
aufwirts die Jahrzahl 1807 Die erste und letzte Ziffer
beriithren die wagrechten Linien.

R. In vier Zeilen [ | BATZEN | X | RAPPEN zwischen
zwel geflochtenen Eichenzweigen, die sich unten kreuzen
und durch ein geschlauftes Band zusammengehalten
werden; an jedem Zweige sind elf Blitter und sieben
Frichte. Am Rande Gerstenkorner. Das B und N von
Batzen beriithren oben die Zweige.

Gewicht 2,6. Durchmesser 0,024.

Haas, Nr. 321.

Nr. 2. — CANTON LUCERN sonst wie Nr. 1, nur
berithren die Ziffern der Jahrzahl die wagrechten Linien
nicht.

R. Gleiche Unterschrift, nur ist die Ziffer [ nur
2 Millimeter lang und das B und N berithren oben und
unten die Eichenzweige; an jedem Eichenzweige sind
nur acht Blatter und acht Frichte.

Gewicht 2,6. Durchmesser 0,0235.

Haas, Nr. 322.

Nr. 3. — Wie Nr. 2.
R. Wie Nr. 1.
Gewicht 2,6. Durchmesser 0,0235.

Auch 1m Jahre 1808 befasste sich die Tagsatzung am
15. Juli wieder mit der Vereinheitlichung des Miinz-
wesens, aber mit negativem Resultate. Die niedergesetzte
Kommission aus den Herren Finssler, Ziirich; Jenner
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von Brunadern, Bern; Héusler, Basel; Suter, Aarau,
und Custer, zu Rheinegg bestehend, fasste {iber diesen
Gegenstand drei Denkschriften ab und betonte die
Vorteile der Einfithrung eines Idealfranken als Grund-
lage. Die ganze Angelegenheit wurde ad referendum an-
genomimen.

Inzwischen wurde von verschiedenen Stinden lustig
drauflos gemiunzt und zwar durch Prigung von Batzen,
darunter auch Luzern. Aus der Priigeanstalt giengen
2166 '/ Mark Batzen im Wert von 19,721 Fr. 80 Rp., oder
197,218 Stiick aus, und 42 Mark 5 Lot Fiunfbatzenstiicke
im Werte von 1136 Fr. 50 Rp., oder 9568 Stiick, nebst
309 Stick Zwanzigfrankenstiicke im Werte von 7180 Fr.
und 63 Zehnfrankenstiicke im Werte von 630 Franken.
Die Finfbalzenstiicke tragen die Jahrzahl 1806, die
Zwanzigfrankenstiicke die von 1807, und die Zehn-
franken die von 1804%.

Die Stempel zu den Batzen gravierte Johann Mever,
in Sursee. Schon am 30. April 1808 schrieb die Miinz-
administration an denselben?®: « Die Zusendung des in
« Anschluss tibermachenden gespaltenen Balzengeprig
« wird Thnen gewiss nicht die Zufriedenheit ihrer Arbeit
« bescheinigen, sie werden eingeladen ein solches
« Batzengeprég sobald moglich zu verfertigen; wir em-
« pfehlen Ihnen bessere Arbeit. »

Es ¢gibt laut Rechnung drei verschiedene Stempel fiir
die Batzen.

Balzen 1808.

Nr. 1. — Wie Nr. 2 von 1807, nur ist die Jahrzahl
wagrecht gestellt und es beriihrt die Ziffer I die beiden
wagrechten Linien. |

R. Zwischen zwei Eichenzweigen, die unten durch ein
geschlauftes Band zusammengehalten werden, in vier

! Fase. 4. Miunzwesen, 1803-1850.
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Zeilen 1| BATZEN | X | RAPPEN Der Zwischenraum
zwischen I und Batzen betragt 2 Millimeter; am Rande
Gerstenkorner.

Haas, Nr. 323.

Nr. 2. — Aehnlich Nr. 1, nur beriihrt die Quaste rechts
den Schild nicht, ebenso die Ziffer 1 die wagrechten
Linien. |

R. Aehnlich Nr. 1. B und N von Batzen berihren die
Eichenzweige und unten fehlt die Bandschlaufe.

Haas, Nr. 324.

Nr. 3. — Wie Nr. 1 von 1808.

R. Aehnlich Nr. 1 von 1808, nur ist der Zwischen-
raum zwischen I und BATZEN nur 1 Millimeter und
B und N beriihren oben die Eichenzweige und TZ sind
ineinander gezeichnet.

Haas, Nr. 325.

Durch Verlrag vom 4. August 1808 regelte die Miinz-
administration die Verhéltnisse mit Herrn David Anton
Stidelin, Vater, von Schwyz, neu, es wurde darin
bestimmt :

1. Herr Stidelin soll alles zum Miinzen notige Material,
ohne Entschidigung an den Staat, kaufen.

2. Er darf fur alles Munzen fir andere Kantone nichts
fordern.

3. Es steht unter seiner Verantwortlichkeit, dass die
Miinzen nach eidgenossischer Vorschrift, « wie alle
« Arten Ehrenmedaillen, Pramien u. d. gl., nach der
« ithim ertheilten Anweisung gut verarbeitet und aus-
« gepragt werden. »

4. Die Administration schaflt nur Gold, Silber und
Kupfer an, die Tigel, Holz, Kohlen, Belohnung der
Arbeiter und Handlanger hat Stadelin zu tibernehmen.
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D. Er hat das zum Minzen einzukaufende Gold,
Silber, ete., unentgeltlich zur Probe zu stellen und diese
auf die feine Mark anzugeben, wie auch alle andern
Proben ohne Entgeld zu machen.

6. Dem Stand Luzern ist vorbehalten wann und wie
viel er miinzen will.

Stiadelin kann folgende Taxen beziehen :

Von Gold 16 Franken schwer und dariiber von der Unze
8 Batzen ; was darunter ist 9 Batzen.

Vierfranken von der Mark . 2 Balzen.
Zwel  » » » 3 »
Ein » » ) SRR »
Halb » oder Fuanfbatzen von der Mark 7 »
Einbatzen von der Mark 3 »
Halb » » » R < T E R
Von Rappen legierte . . . . . . 12 »
Zehnschilling nach dem eldoen()%lschenbusq 81
Fanf » » » 11 »

Die Pramien nach dem Verhiltnisse der Miinzen.

7. Stadelin soll fir keinen Kanton oder Stadt zu
miinzen ubhernehmen.

8. Er sollte unentgeltlich, sofern sich junge Leute das
Minzen aneignen wollen, selbe lehren.

Der Vertrag wird fir sechs Jahre abgeschlossen und
soll am 1. Oktober 1812 endigen. Der Rat erméchtigte
am 3. August die Administration zum Abschlusse *.

[m Jahre 1809 war der Kanton Luzern wiederum in
der Balzenprigung sehr produktiv. Vom Januar bis Mai
wurden 1772 '/ Mark Batzen im Werte von 16,096 Fr.
70 Rp., oder 160,967 Stiick gepréigt. Da die Miinzadminis-

L R. P. Nr. 13, S. 384,
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tration erst am 13. Mai 1809 bei Graveur Meyer, in
Sursee, ein « Batzenprag» mit laufender Jahrzahl bestellte,
ist anzunehmen, dass alle vorgenannten die Jahrzahl
1808 tragen; vom 1. Juni bis 1. Januar 1810 verliessen
weitere 3195 '/ Mark Batzen im Werte von 28,917 Fr.
50 Rp. die Prédgeanstalt, also 289,175 Stiick ; dazu kom-
men 1050 Mark 2 '/ Lot Finfbatzen im Werte von
28,403 Fr. 50 Rp., oder 56,807 Stiick, diese mit der
Jahrzahl 1806.

Der Batzen von 1809 hat folgendes Geprége :

* CANTON % LUCERN % zwischen einer seilartig-
gedrehten Linie innen und Gerstenkorner aussen. Auf
zwel diinnen wagrechten Linien stehend der langlich
runde blasonierte luzerner Schild, dariber, an drei
runden Négeln hangend, eine Lorbeerguirlande die
durch flatternde Béander geschmiickt ist. Im Abschnitte
die Jahrzahl 1809 Alle Ziffern beriihren oben die wag-
rechten Linien.

R. 1| BATZEN | X | RAPPEN Umgeben von zwei
Eichenzweigen die unten durch ein geschlauftes Band
festgehalten werden. Die Ziffer 1 ist 4 Millimeter gross;
der Zwischenraum zwischen BATZEN und X *'/» Milli-
meter.

Gewicht 2,6. Durchmesser 0,024.

Custer, Gewicht 2,75. Gehalt *°/1a00.

Haas, Nr. 320.

Am 7. Oktober 1809 iibersandte die Miinzadministration
des Kantons Luzern Herrn Fueter, Miinzmeister in
Bern, auf Empfehlung des Miinzmeisters Stiadelin, Zeich-
nungen zu einem « Fianfbatzengeprige ». Fueter mochte
an den Zeichnungen einige Aenderungen anbringen und
ersucht am 20. Oktober um Erlaubnis hiezu, haupt-
sachlich sollten die «Schniigel » am Schilde weggelassen
werden ; der Rat beharrt jedoch auf die urspriingliche
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Zeichnung. (Schreiben vom 9. November 1809.) Dieser
Fiinfbatzenstempel wurde gegen Ende des Jahres ab-
geliefert und kostete 50 Franken. In gleichem Briefe
fordert die Administration Entwiirfe fir ein « Batzen-
« geprage ».

Am 12, Juni 1810 legte die Kommission, bestehend
aus den Herren Finsler, Heer und Jenner, zwei Vor-
schldge zur Verbesserung des schweizerischen Miunz-
wesens der Tagsatzung vor, sie bestanden aus : 1. der
Schaffung einer effektiven Miinze, oder 2. einer idealen
Miinze. Der zweite Vorschlag warde sofort, weil schwierig
und verwickelt, abgelehnt.

Nun wurde auf den ersten Vorschlag it zwanzig Stim-
men eingetreten und zwar auf die Revision des Wertes
des schweizer Frankens. Da in der Ausrechnung des
Gehaltes des franzosischen Frankens ein Irrtum sich
erzeigt hatte, der dort schon berichtigt wurde, so
beschloss nun auch die Tagsatzung « dass der im Jahre
« 1804 festgesetzte schweizerische Minzfuss, welcher
« als Grundlage des Minzsystems anerkennt wird, auf
« dem schweizer IFranken beruhe, welcher 126 /100 Gran
« fein Silber enthélt; demnach werde eine Mark fein
« Silber zu Franken 36,28 %/i00 ausgemiinzt und ein
« schweizer Franken komme 1 '/ franzosischen neuen
« Franken 1m Werthe gleich ».

Die Tagsatzung empfiehlt ferner den hohen Stinden
eine nochmalige Prifung des Antrages der Miinz-
kommission; tber die Anwendung des feslgesetzlen
Minzfusses in der Auspragung der eigenen und Wiir-
digung fremder Silbersorten und Miinzen. « Sie hoftt,
« dass die bis jetzt noch nicht zustimmenden Cantone
« bey einer reifen und umfassenden Prifung ihrer
« wahren okonomischen Verhiltnisse gegen ihre Mit-
« eydgenossen ; gegen ihre fremden Nachbarn; bey
« einer vollstindigen Wirdigung ihres eigenen bleiben-
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« den Vorthells Bewegarinde finden, um sich an ein
« festes  gemeinschaftliches  System anzuschliessen. »
Sie  empfiehlt  denselben auch in kameralistischer
Beziehung.

« Die hohen Stinde mogen in Berathung ziehen »,
heisst es 1m 5. Artikel, « ob sie die Ausmiinzung von
« Scheidemuinzen fiir eine Probezeit von etlichen Jahren
«nicht dem Landammann der Schweiz bertragen
« wollen. » FKine solche Massnahme hielt man fiar all-
gemein sichernd und dem Interesse der Kidgenossen-
schaft zutraglich.

Um das Verhiltnis der Geldsorten der bewilligten
Ausmiinzungen besser kontrolieren zu konnen, wird ein
Verzeichnis der seit 1803 gemiinzten Scheidemiinzen
verlangt?; unterdessen solle keine neue Ausmiinzung
mehr bewilligt werden, was aber Luzern nur unter
Ratifikationsvorbehalt annahm.

Auch im Jahre 1810 wurde mit der Batzenprigung fort-
cgefahren. Graveur J. Mever, in Sursee, verfertigte hiefiir
zwel Minzstempel, wihrend aus dem Atelier des Miinz-
meister Fueter, in Bern, ein Fianfbalzengeprige hervor-
aieng.

1295 °/16 Mark Fanfbatzen im Werte von 35,038 Fr.,
oder 70,076 Stiick ; 4599 12/ Mark Batzen im Werte von
44,599 I'r. 40 Rp., oder 445,994 Stiick, und 405 34 Mark
kupferne Angster im Werte von 8493 Fr. 70 Rp., oder
178,740 Stick verliessen in diesem Jahre die luzernerische
Miinzstitte ; letztere wahrscheinlich mit dem Stempel
von 1804,

Finfbatzen 1810,

[.inkshin unten beginnend CANTON LUCERN. Der
mit einer Reifkrone bedeckten, blasonierten verzierten
luzerner Schild in herzformiger Form ; zwischen einem

t Abschiedshand, Nr. 8, S. 145, Art. 6.
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Lorbeerzweig links und einem Palmzweig rechts, die
unten durch ein geschlauftes Band zusammen gehalten
werden. Am Rande Gerstenkorner.,

R. k links beginnend DOMINE CONSERVA NOS
IN PACE . In einem aus zwei Lorbeerzweigen gebil-
deten Kranze in drei Zeilen .| BATZ ¢ | 1810 Am
Rande Gerstenkorner.

Gewicht 4,3. Durchmesser 0,025. Gehalt an feinem
Silber %?/1000.

Haas, Nr. 220.

Batzen 1810.

Nr. 1. — CANTON LUCERN Zwischen einer seil-
artig gedrehten Linie innen und Gerstenkorner aussen.
Auf zwei dinnen wagrechten Linien, wovon die untere
kirzer ist, der ldnglich runde, blasonierte luzerner
Schild; dariber an drei krapfenformigen Haltern eine
Lorbeerguirlande, dessen Ende zu beiden Seiten des
Schildes herunterhangen, oben ein geschlauftes flattern-
des Band, das bis zur Mitte des Schriftraumes geht.
Unten im Abschnitte die Jahrzahl 1810 Die Ziffern
1 bertihren die wagrechten Linien.

R. 1 BATZEN | X RAPPEN Umgeben von zwei
Eichenzweigen, die unten durch ein doppelt nach links
geschlauftes Band deren Ende flattern, zusammen-
gehalten werden. Der Raum zwischen 1 und BATZEN
betriagt 1 Millimeter. Am Rande Gerstenkdrner.

Gewicht 2,5. Durchmesser 0,02%. Gehalt '%"/i000 fein
Silber.

Haas, Nr. 328,

Nr. 2. — Aehnlich Nr. 1, nur ist oben die Schlaufe
grosser und die Ziffern 1 berihren die wagrechten
Linien nicht. Auch ist die Schrift grosser,

R. Aehnlich Nr. 1. Der Raum zwischen 1 und BATZEN
betriigt 2 Millimeter ; das X ist kleiner und die Schlaufen
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sind von rechts nach links gemacht und die Ende
fehlen.

Gewicht 2,5, Durchmesser 0,0245.

Haas, Nr. 327.

Am 26. Juni 1811 erstatteten die Tagsatzungsabgeord-
neten Bericht Gber ihre Instruktionen wobei am Ende
fast jeder Kanton sich eine Konvenienz vorbehielt, alle
seit 1803 miihevoll gefassten Beschliisse wurden dadurch
illusorisch. Der Abgeordnete von Luzern teilte mit, dass
der Kanton demjenigen Teile des neuen Projekts zu
einem eidgenossischen Miunzwesen beitrete, welches
einen bleibenden Minzfus festsetze und die Ausmiinz-
ung jeder Gattung nach einem bestimmten Quantum
jedem Kantone tuiberlasse; hiebei aber zugleich den
Wunsch hege : 1. dass die unter dem Frankenstiick
auszupragenden kleinen Geldsorten ebenfalls und zwar
im Verhidltnis zum anzunehmenden Dezimalfus nament-
lich bestimmt werden mochte, und 2. dass den Kantonen
verboten werde die ausgeprigten oder erst auszupri-
oenden Scheidermiinzen in einen niedrigern Kurs oder zu
den groben Geldsorten in ein niedrigeres Verhdltnis zu
setzen, als der angenommene Miinzfus von sich selbst
mit sich bringt !,

Bern schligt nun?® den Ordnung liebenden Kantonen
im Minzwesen ein Konkordat vor, welches die Gesandt-
schaft abschriftlich mitteilt. Als einziges Zeichen eines
Kkleinen Vorwirtsschreitens zur Sanierung im Munzwesen
ist der mit einundzwanzig Stimmen gefasste Beschlus
« dass kein Kanton Geldverrufungen diirfe vornehmen
« ohne zuvor zwar die andern Kantone einzuberichten und
« eine geniigliche Zeitfrifst anzasetzen innert welchen sich
« andere Kantone der zu verrufenden Miinzen entledigen
« Konnen. »

t Rats-Protokoll, Nr. 19, S. 130, 23. Mai 1810.
2 Abschied, Bd. Nr. 9, S. 43.
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Um aber das ganze im Umlaufe befindliche Geld-
quantum orientiert zu sein, verlangte der Landammann
der Schweiz, Heinrich Grimm von Wartenfels, ein
Verzeichnis der seit der Einfahrung der Mediationsakte
im Kanton Luzern ausgeprigten Miinzsorten. Schultheiss
und Rat des Kantons Luzern iibermittelten am 2. August
dem schweizerischen Landammann folgendes Schreiben :

Excellenz !

In Erwiederung Ihrer verehrten Zuschrift vom 25, letztabgewi-
chenen Monats, wodurch Sie von Uns das Verzeichniss, der seit
der Einfiihrung der Mediazions Akte im Kanton Luzern ausgeprigten
Miinzsorten ihrer verschiedenen Gattung nach, zu erhalten wiinschen;
haben wir die Ehre, Hochdenselben hiemit die Anzeige zu geben,

dass nachstehende Ausmiinzungen in Unserm Kanton Statt gehabt
haben :

In Gold in zehn und zwanzig Frankenstiicken fiir die

BOIE YOI & & » § & 5.8 & 8 0§ & & 5 § § 20210.— F'r.
In Silber in fiinf Batzenstiicken fiir die Summe von. . 82863.— »
In Kupfer (Billon) in Batzenstiicken . . . . . . . ... 153695.-— »
Zusammen also fir . .. . 256768.— Fr.

Wir bemerken Eurer Excellenz dabey : dass das von Unserm
Kanton ausgepriigte Miinzquantum aus der Ursache einiger massen
ither das ihm von der hohen Tagsatzung in der Zeit bestimmten
Quantum erhdéht worden sey : weil die von den Kantonen Basel und
Freyburg in ihrem Werth herabgesetzten eigenen Geldsorten, sowie
endlich die Walliser und Neuenburger Scheidemiinzen, um Unsern
Kantonsangehirigen fiir die Absetzung derselben ohne diese einer
allzugrossen Entschiidigung auszusetzen, Erleichterung zu verschaffen,
von Unserer Miinzadministrazion eingewechselt worden sind, welche
eingewechselten Geldsorten dann damit der Kanton durch die
Ausserumlaufsetzung des fiir seinen innern Verkehr hauptsiichlich
bediirfenden Quantums Scheidemiinzen nicht in einen doppelten
Schaden versetzt werde, umgegossen und nach dem schweizerischen
Miinzfusse wieder neu ausgeprigt worden sind. Wenn demnach das
Euer KExcellenz hiemit {ibermacht werdende Verzeichniss der in



48 —

Unserm Kanton Stattgehabten Ausmiinzungen dem diesjihrigen
Abschiede beygefiigt werden soll, so wiinschen Wir zugleich, dass
auch nicht weniger diese Unsere gemachte Bemerkung demselben
beygesetzt werde.

Der Gedanke nur ein Konkordat koénne im schwei-
zerischen Minzwesen Ordnung bringen verdichtete sich.

Am 16. November 1811 kamen Abgeordnete von
Solothurn, Uri, Unterwalden, Bern, Luzern, Freiburg
und Waadt in Bern zusammen, um zu beraten auf
welche Basis ein Konkordat geschaffen werden konne;
um 1. der allzugrossen Anzahl Scheidemiinzen und dem
Mangel der groben Silbersorten Schranken setzen zu
konnen, es sollte das erreicht werden, teils durch
Einstellung der Ausprigung von Scheidemiinzen und
teils durch Einwechslung eines Quantums, das sich im
Kurs befindet und durch Herabwiirdigung der Brabanter
unda neuen Thaler um ein Batzen.

Im Jahre 1811 giengen 5846 '/» Mark Batzen im Werle
von 52,036 Fr. 80 Rp. oder 520,368 Stiick; ferner
1098 /> Mark Funfbatzen im Werte von 29,918 Franken
oder 59,836 Stiick aus der luzernischen Presse hervor;
laut Rechnungsbuch wurden drei verschiedene Stempel
fur die Balzen gebraucht, die alle Graveur Meyer,
in Sursee verfertigte; fir die Funfbatzen wurde der
A. 1809 von Minzmeister Fueter gelieferte Stempel
gebraucht. :

Am 23. Méarz 1811 verlangte die Miinzadministration
von Miunzmeister Fueter Zeichnungen fiir ein Zehn-
batzenstick, die am 9. April in der Zahl drei einliefen ;
der Auftrag zum gravieren wurde am 18. April gegehen
und am 25. Mai waren sie von der Verwaltung in
Empfang genommen. Am 22. November 1811 berichtet
die Muanzverwaltung, dass nach der Prigung von einigen
Mark derselbe auf der Figurenseite gesprungen sei und
ersucht Fueter um neue, die am 21. Dezember 1811
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abgesandt wurden und an denen er, wie er sagte, Ver-
besserungen angebracht habe.

Ebenso erhielt Graveur Johann Mever, in Sursee, am
18. Dezember den Auftrag ein Paar Angsterstempel mit
der Jahrzahl 1811 zu gravieren.

Zehnbdtzner 1811.

GCANTON LUCERN der mit einer Reifkrone bedeckte,
blasonierte, herzformige luzerner Schild; zwischen
Palmzweigen, die sich unten Kkreuzen, unterhalb die
Jahrzahl 1811. Der Rand aus Gerstenkornern.

R. SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT Ein
mit einer Hellbarte und Schwert bewehrler Krieger, in
aufgekrampelter Hose und Barett mit Feder nach links
sehend, die Hellbarte mit der rechten Hand tber der
Schulter haltend und den Arm auf einen grossen Schild
stittzend, der die Worte -+ XIX | CAN | TONE tragt,
die Linke in die Seite stiitzend; steht auf zwei diinnen
Linien; 1m Abschnitte die Wertangabe 10 BATZ :
Am Rande Gerstenkorner.

Gewicht 7,5. Durchmesser 0,030.

Abgebildet, Corraggioni, Taf. XIV, Nr. 4.

Batzen 1811.

Nr. 1. — % CANTON LUCERN * zwischen einer
seilartig gedrehten Linie innen und Gerstenkorner
aussen. Der blasonierte linglich runde Schild steht auf
vier ungleich langen Linien von denen die zweit unterste
bis in die Mitte des Schriftraumes geht. Dariiber bis zur
Schrifthohe gehend eine Lorbeerguirlande, die zu beiden
Seiten des Schildes herunter reicht und oben durch ein
geschlauftes Band verziert ist. Im Abschnitt die Jahrzahl
* 1811 % ; die Ziffern beriihren die Linien oben. Am
Rande Gerstenkorner.

REVUE NUM. T. XX 4



B. Wie Nr. 2 von 1810.
Gewicht 2,4. Durchmesser 0,0245. Gehalt *%/1000.
Haas, Nr. 329.

Nr. 2. — Aehnlich Nr. 1, nur ist die Schlaufe des
Bandes grosser und anders geformt, und der innere
Schriftkreis ist durch Perlen gebildet.

R. Wie Nr. 1 von 1810, nur ist die Ziffer 1 kinger.

Gewicht 2,4. Durchmesser 0,0245.

Haas, Nr. 330.

Nr. 3. — Aehnlich Nr. 1, nur sind oben an der
Schlaufe die Ende flatternd sichtbar und die Ziffern der
Jahrzahl bertihren die wagrechten Linien nicht.

R. Aehnlich Nr. 2 von 1810, nur ist die Schlaufe unten
runder.

Gewicht 2,5. Durchmesser 0,025.

Haas, Nr. 332.

Nr. 4. — Umschrift und Typen gleich Nr. 1, nur sind
die Sternchen grosser.

R. Das Band ist unten anders geschlauft und der
Raum zwischen der Zifler 1 und BATZEN ist 2 Milli-
meter gross.

Gewicht 2,6. Durchmesser 0,024.

Sammlung Landesmuseum.

Angster 1811.

Wie der von 1804 ; der Palmzweig hat vier Blitter.
K. Wie der von 1804, mit der Jahrzahl 1811.
Gewicht 0,5. Durchmesser 0,014.

Haas, Nr. 713 1.

Herr Ed. Jenner, Custos der Stadtbibliothek, giebt in

! Diese Munzen wurden im Jahre 1812 verausgabt.



seiner Aufzihlung Die Minzen der Schweiz, S. 32, ein
Funfbatzenstiick an. Dasselbe ist aber eine Filschung
aus unedlem Metall und versilbert.

Im folgenden Jahre suchten die Kantone, die der
sogenannten Konkordatskonferenz teilnahmen, Material
zum Studium der Miinzangelegenheit zu sammeln und
so wurde eine Tabelle iiber die Vermiinzung der acht
konkordierenden Stinde ausgearbeitet, die den Zeitraum
von 1740 bis 1812 umfasste !, daraus ist ersichtlich, dass
Luzern in den Jahren 1740 bis 1798 fiir 82,080 Franken
Fiunfbatzen- oder Zweikreuzerstiicke, und von 1803 bis
1812 fiur 82,863 Franken geprigt hatte. Ferner an
Scheidemiinzen Batzen, Halbbatzen, Schilling, Rappen
und Angster, von 1740 bis 1798, fur 37,952 Franken,
und von 1803 bis 1812 fur 153,695 Franken. Doch wurde
nur der Preis der feinen Mark Silbers Pariser Gewicht,
die auf 36 Fr. 71 "1°%7/36503 Rp. berechnet wurde, fest-
gesetzt.

Im Jahre 1812 wuarden 1311 Mark 14 7/s Lot Zehn-
batzenstiicke, im Werte von 45,646 Franken, oder
45,646 Stiick ; 1100 71 Mark Fianfbatzenstiicke im Werte
von 30,163 Franken, oder 60,326 Stiick, mit der Jahrzahl
1810, und 590 Mark 8 Lot Kupferangster im Werte von
1398 Franken, oder 279,600 Stiick.

Zehnbatzenstuck 1812.

Avers und Revers gleich dem von 1811, nur mit
der Jahrzahl 1812. '

Gewicht 7,3. Durchmesser 0,029. Gehalt #%%/1000.

Haas, Nr. 114.

Schwerfillig marschierte die Beratung iiber das Miinz-
wesen im Jahre 1813, je ldnger je mehr die Kluft

t Archiv Uri
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zwischen der Ost- und Westschweiz vergrossernd.
Wihrend am 21. Januar 1812, in Solothurn, die west-
lichen Kantone sich zusammen schlossen, so taten es,
am 28. Dezember 1812, die ostschweizerischen in Frauen-
feld; evstere sich an das franzosische anlehnend, letztere
an das siddeutsche System; alles wurde ad referendum
angenommen ohne durchgefithrt zu werden. In der
Zwischenzeilt wurde ohne Kontrolle weiter geminzt,
“nach Belieben jedes einzelnen Standes.

Am 1. Mai 1813 schickte Miinzmeister Fueter, auf
Ersuchen der Miunzadministration hin, Zeichnungen von
Stempeln fir Vierfrankenstiicke ein, sich hoflichst em-
pfehlend und hinweisend ; auf die schonen Appenzeller-
Vierfrankenstiicke, die er soeben abgeliefert habe. Am
16. September 1813 gelangten die Stempel in die Hiande
des Minzmeisters, zuvor am 3. September beschloss
der Rat, es sei jedem Klein- und Grossrat ein neues
Vierfrankenstiick init der Jahrzahl 1813 einzuhiindigen ;
die einte Seite zerbrach am 5. Dezember 1813 und
musste ersetzt werden. Bruppacher, in Widenswell,
fertigte zwei Geprége far Fanfbatzen an.

Der Vertrag mit David Anton Stidelin nahm am
4. Oktober 1812 sein Ende; an seine Stelle traten die
Gebrider Schnvder als Miinzmeister. )

Vierfrankenstiicke wurden A. 1813, 3589 oder aus
427 Mark 15 %6 Lot gemacht, im Werte von 14,336 Fr.;
an Zehnbatzenstiicken wurden 51 Mark 10 %/s Lot, im
Werte von 1724 Franken, oder 1724 Stick; an Batzen-
- stiicken 3205 716 Mark, im Werte von 29,209 Fr. 90 Rp.,
oder 292,099 Stick, und an Halbbatzen 1197 Mark
2 7 Lot, im Werte von 7603 FKr. 40 Rp., oder
152,068 Stick.

Vierfrankenstiick von 1813.

CANTON  LUZERN Im gekronten herzformigen
Schilde, in einem seilartig gedrehten linglich runden



Ringe, der blasonierte luzerner Schild in gleicher Form.
Zu beiden Seiten je ein Palmzweig, die sich unten
hinter dem Schilde kreuzen, darunter die Jahrzahl
1813. Am Rande Gerstenkorner; links unten beginnend
SCHWEIZERE EIDGENOSSENSCHAFT Auf zwei un-
gleich dicken zu beiden Seiten abgerundeten wagrechten
Linien stehend, nach rechts sehend, ein bértiger mit
einer Halskrause und Federhut bedeckter Krieger, in der
Rechten eine Hellbarte und mit der linken ein auf einem
Postamente stehenden ausgeschnittenen Schild haltend
auf dem in zwei Zeilen XIX CANT: steht. Der Schild
ist mit Palmzweigen, das Postament mit einer Lor-
- beerguirlande geziert. Im Abschnitte 4. FRANKEN
Am Rande Gerstenkorner. Der Rand ist mit einem
dreireihigen Lorbeerkranz eingefasst.

Gewicht 29,5. Durchmesser 0,040. Gehalt °°%5/1000.

Abgebildet Coraggioni, Taf. XIV, Nr. 3.

Fiinfbatzen 1813,

CANTON LUZERN Der herzformige, oben in drei
Spitzen auslaufende, mit einer Reifkrone bedeckte
blasonierte luzerner Schild, zwischen zwei mit Friichten
besetzten Lorbeerzweigen, die sich unten kreuzen. lin
Knoten ein lateinisches B Am Rande Gerstenkorner.

R. DOMINE CONSERVA NOS IN PACE Zwischen
zwel Lorbeerzweigen mit Frichten, die sich unten
kreuzen, in vier Zeilen 5| BATZ : | 11813 Am
Rande Gerstenkorner.

Gewicht 4,3. Durchmesser 0,025. Gehalt ®¢7/1000.

Haas, Nr. 222.

Batzen 18183.

Nr. 1. — CANTON - »< - LUCERN zwischen Perlen
innen und Gerstenkorner aussen. Auf zwei diunnen
Linien, zwischen denen achtzehn quadratformige Punkte
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sind, steht der herzformige, oben geschweifte blasonierte
luzerner Schild, zwischen zwei Palmzweigen deren
oberstes Blatt auswirts gerichtet ist. Im Kreisabschnitte
die Jahrzahl 1813. darunter zwei diinne Linien.

R. In einem dichten Lorbeerkranze, in faunf Zeilen,
1 | BATZEN | —=s=— | 10 | RAPPEN am Rande
Gerstenkorner.

Gewicht 2,65. Durchmesser 0,023.

Haas, Nr. 334.

Nr. 2. — CANTON s LUCERN Schriftkreise und
Schild wie Nr. 1, nur zeigen die obersten Palmbléatter
Schildwirts. Die Quadrate zwischen den diinnen Linien
fehlen, ebenso der Punkt nach der Jahrzahl und die
darunter liegenden diinnen Linien.

R. Gleich Nr. 1.

Gewicht 2.8. Durchmesser 0,023. Gehalt *%/1000.

Haas, Nr. 333.

Nr. 3. — Aehnlich Nr. 2, nur sind die Palmbléatter
linger und anders geordnet; das oberste kommt fast an
die Schildspitze, der Perlkreis ist auch dinner.

R. In einem sehr dichten Lorbeerkranze, in fanf
Zeilen, 1| BATZEN | =——=— |10 | RAPPEN Die Ziffer
1 beriihrt beinahe oben den Kranz.

Gewicht 2,5. Durchmesser 0,0235.

Haas, Nr. 335.

Halbbatzen 1813.

CANTON LUCERN  Der herzformige, oben ge-
schweifte blasonierte luzerner Schild, zu beiden Seiten
ein Palmzweig die sich unten kreuzen, darunter auf-
warts gebogen die Jahrzahl 1813 Am Rande Gersten-
korner.

R. In einem Lorbeerkranze, in drei Zeilen,
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'l | BATZEN | 5- RAP. Am Rande Gerstenkorner.

Dieser Stempel wurde von Bruppacher gemacht.
Gewicht 2,06. Durchmesser 0,022, Gehalt 8%5/1000.
Haas, Nr. 421.

Mit Aufhebung der Mediationsakte fiel auch das
Miinzgesetz vom Jahre 1804; in der neuen Bundes-
verfassung wurde das Miunzregal ganz in die Hinde der
Kantone gelegt. Von nun an wirdigte jeder Kanton nach
seinem Gutfinden fremde Miinzen und préigte nach
seinem Belieben Miinzen aus.

Im Jahre 1814 fabrizierte Luzern 3634 Mark 6 Lot
Fuanfbatzenstiicke, im Werte von 10,242 Franken, oder
20,484 Stiick ; ferner 1550 Mark 7 Lot Batzen, im
Werte von 14,033 Franken, oder 140,330 Stiick, und
424 Mark Angster, im Werte von 1003 Fr. 84 Rp., oder
200,768 Stiick. Die Stempel hiezu machte Graveur Joh.
Bruppacher, in Widensweil.

Die Vierfrankenstiicke mit der Jahrzahl 1814 wurden
meistens im Jahre 1813 und 1815 geprigt; in der
Rechnung 1814 sind keine Prigungen von Vierfranken-
stiicken verzeichnet.

Vierfrankenstiick 1814. _
Gleich dem Avers vom Vierfrankenstick von 1813,
nur mit geinderter Jahrzahl 1814
R. Ebenfalls gleich dem Vierfrankenstiick von 1813.

Gewicht 29.5. Durchmesser 0,040. Gehalt %%/1000.
Haas, Nr. 94.

Fiunfbatzenstiick 1814.
Gleich dem Avers vom Fanfbatzenstiick von 1813,
R. Umschrift und Lorbeerzweig gleich dem von 1813.
Inschrift in vier Zeilen 5| BATZ : | —=e=— | 1814.
Gewicht 4,2. Durchmesser 0,025. Gehalt %2/1000.
Haas, Nr. 223,
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Die Batzen wurden mit den Stempeln von 1813 ; die
Angster mit denen von 1811 geprigt.

Am 31. Méarz 1815 beschloss der Finanzrat es seien
Zehnkreuzer, oder 2 1/» Batzenstiicke, im Gehalte von
10 Lot 8 Pfennig zu prigen, was der Kleine Rat auch
am 6. April bestitigle.

Am 18. Juli 1815 wurde der Minzmeister Ludwig
Mever beauftragt 2400 Zehnbatzenstiicke mit dem Gepriige
von 1793 zu prégen, welches Quantum zur Verteilung
an die bel der eidgendssischen Armee befindlichen
Truppen aufbewahrt werden soll. Imm Hauptbuche der
Mimnzadministration findet sich hingegen von einer
solchen Pragung oder Ablieferung solcher Stiicke
nichts. .

Im Jahre 1815 wurden 7923 Mark 14 Lot 6 Quint
Funfbatzenstiicke, im Werte von 223,013 Fr. 50 Rp.,
oder 446,027 Stiicke ; 670 Mark Zehnkreuzer, im
Werte von 19,779 Fr. 75 Rp., oder 79,119 Stick, und
834 Mark Kupferrappen, im Werte von 2439 Fr. 19 Rp.,
oder 243,919 Stiick. Joh. Bruppacher, in Widensweil,
ogravierte die Funfbatzenstempel und Fueter, in Bern,
die Zehnkreuzer.

Finfoatzen 1815,

Nr. 1. — CGANTON LUZERN Der blasonierte herz-
formige, oben eingebogene mit Palmzweigen gezierte,
mit einer Reifkrone bedeckte luzerner Schild, unten die
Jahrzahl 1815. Auf dem Rande eine seilartig gedrehte
Linie. |

R. DOMINE CONSERVA NOS IN PACE Umgeben
von zwei Palmzweigen von dessen Knoten zwei Lorbeer-
zweige auswirts gehen, in drei Zeilen, 5. | BATZ:

Gewicht 4,2. Durchmesser 0,0245. Gehalt %¢/1000.

[Taas, Nr. 224,




Nr. 2. — Wie Nr. 1, nur nach der Jahrzahl kein
Punkt.

R. Wie Nr. 1, nur ist der Raum zwischen DOMINE
und dem Lorbeerzweig 1 '/2 Millimeter gross.

Gewicht 4.,5. Durchmesser 0,0245.

Haas, Nr. 225.

Nr. 3. — CANTON LUZERN - <onst wie Nr. 1.
R. Wie Nr. 1.
Gewicht 4.,0. Durchmesser 0.0245.

Zehnkreuzer oder 2 /s Batzen 1815.

Nr. 1. — RESPUBLICA LUCERNENSIS Der mit
einer Reifkrone bedeckte blasonierte luzerner Schild in
herzformiger KForm, oben in drei Spitzen ausgehend ;
links ein Eichenzweig, rechts ein Lorbeer.

R. Unten links beginnend % DOMINE CONSERVA
NOS IN PACE zwischen Perlen innen und Gersten-
kodrner aussen.

[nschrift in drei Zeilen, 2% | BATZ : | 1815.

Gewicht 2,1. Durchmesser 0,022. Gehalt °5°/1000.

Abgebildet Coraggioni, Taf. XIV, Nr. 17.

Haas, Nr. 248. |

Nr. 2. — CANTON LUZERN Der mit einer Reif-
krone bedeckte blasonierte luzerner Schild in herz-
formiger Form oben abgebogen, zu beiden Seiten it
Palmblattern geziert; unten in der Mitte 1815 Am
Rande Gerstenkorner.

R. DOMINE CONSERVA NOS IN PACE Zwischen
zwel Palmzweigen, von deren Kreuzungspunkt zwel Lor-
beerzweige auswirtsgellen ; in zwei Zeilen, 21 | BATZ :
Am Rande Gerstenkorner.

Gewicht 2,0. Durchmesser 0,0205.

Abgebildet Coraggioni, Taf. XIV, Nr. 18.

Haas, Nr. 249.
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Nr. 3. — Gleich Nr. 2.

R. Gleich Nr. 2, nur ist unter dem Worte BATZ:
noch ein Strich.

Gewicht 2,0. Durchmesser 0,02. Gehalt %7/1000.

Haas, Nr. 250.

Nr. 4. — Aehnlich Nr. 1, nur fehlt der Reif titber der
Krone. '

R. Wie Nr. 3.

Gewicht 2,01. Durchmesser 0,021.

Haas, Nr. 251.

Laut Finanzratsprotokoll von 1816 wird die Miinz-
direktion beauftragt fiir 24,000 Franken Vierfranken-
stiicke 1m Gehalte von 14 Lot 6 Pfennig auszuprigen.
Herr Munzinspektor Xaver Schwyizer mochte sie nur
1% Lot fein machen, doch drang er nicht durch, sondern
der Rat befahl selbe 10 Denier 19 ™4/;624 Gran fein und
8 12%/1000 Stiick auf die rohe Mark zu machen 1.

Zugleich wurde ein neuer Akkord mit Minzmeister
Ludwig Meyer abgeschlossen und demselben folgenden
Eid zum schworen unterbreitet :

« Es schwort derselbe, als Minzmeister dem Kanton
« Luzern Treue und Wahrheit zu leisten, dessen Nutzen
« zu fordern und Schaden zu wenden, in aller guten
« Treu und Aufrichtigkeit mit der Miinze umzugehen,
« dieselbigen zu miinzen und zu macnen auf das Korn
« und Schrot, wie solches 1thm von dem Finanzrath
« anbefohlen wird, davon weder an Gewicht noch an
« Feine etwas zu veriindern, viel weniger damit einige
« Geferd zu treiben, keinen Vortheil noch Nutzen zu
« suchen, als den ihm in seinem Accord bestimmten
« L.ohn.

« Weiters schwort derselbe keinerley Sorten noch

" Beschluss vom 26. Juni 1816. Finanzprotokoll von 1816.
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« Species von Gold, Silber oder Scheidemiinzen, aussert
« denen so ihm zu fabrizieren werden anbefohlen seyn;
« fiur sich selbst noch jemand anders zu prigen, ohne
« besondere Bewilligung des FKinanzrathes, nach voll-
cendeter Priagung aber die Stempel an dem dazu
« bestimmten Orte zu verschliessen und wihrend der
« Miinzung auf alles genau Sorg zu tragen, endlich der
« ihm hieriiber zuzustellenden Instrukzion nach zu
« leben. »

Im Jahre 1816 wurden 647 Mark 10 Lot Neuthaler,
im Werte von 21,632 Franken, oder 5408 Stiick;
5991 Mark 4 Pfennig Fiinfbatzenstiicke, im Werte von
158,504 Fr. 50 Rp., oder 317,009 Stiick; 1270 Mark 2 Lot
12 Pfennig Zehnkreuzerstiicke, im Werte von 37,624 Fr.
75 Rp., oder 150,499 Stiick ; 152 Mark 10 Lot Rappen,
im Werte von 420 Fr. 95 Rp., oder 42,095 Stick, und
187 Mark 10 Lot Angster, im Werte von 445 Fr. 5% Rp.,
oder 89,108 Stiick, geprigt.

Vierfranken- oder Vierzigbatzenstiick 1816.

CANTON LUZERN In einer herzformigen, oben
abgeschnittener Einfassung, worauf eine Reifkrone
sitzt, der blasonierte luzerner Schild in einer seilartig
gedrehten Rahme, je zu beiden Seiten ein Palmzweig;
unten die Jahrzahl 1816. Auf dem Rande ein drei-
teiliger Lorbeerkranz.

R. Zwischen einem Lorbeer- links und einem KEichen-
zwelg, die unten durch ein geschlauftes Band zusammen-
gehalten sind, in zwei Zeilen, 40 | BATZEN

Gewicht 29,5, Durchmesser 0,04, Gehalt #°/1000.

Haas, Nr. 95.

Finfbatzen 1816.

Nr. 1. — CANTON LUZERN - Der mit einer Reif-
krone gekronte blasonierte luzerner Schild in herz-
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formiger Form, oben abgebogen, zu beiden Seiten je
ein Palmzweig die sich unten kreuzen. Zu unterst die
Jahrzahl 1816 -

R. DOMINE CONSERVA NOS IN PACE Umgeben
von zwel Palmzweigen die sich unten kreuzen und von
deren Knoten zwei Lorberzweige auswirts gehen, die
Inschrift 5. | BATZ: | — Der Rand wird durch eine
seilartig Qedlehte Linie gebildet.

Gewicht 4,3. Durchmesser 0,0245. Gehalt ¢7/1000.

A,bgeblldet Coraggioni, Taf. XIV, Nr. 7

Haas, Nr. 227,

Nr. 2. — CANTON LUZERN 1816 - Sonst gleich

R. Gleich Nr. 1.

Gewicht 4,0. Durchmesser 0,0245.
Auktion Drever, 190%.

Wunderly, II, S. 228, Nr. 1510.

Nr. 3. — CANTON LUZERN - 1816 Sonst wie Nr. 1
R. Wie Nr. 1.

Gewicht 4.5, Durchmesser 0,0245.

Auktion Drever, 1904.

Die Zehnkreuzer wurden mit den Stempeln von 1815,
die Rappen mit denen von 1804 und die Angster mit
denen von 1811 geprigt.

Im Jahre 1817 wurden 797 Mark 7 Lot 6 Pfennig,
oder 6638 Stick, im Werte von 26,552 Franken, 14 Lot
G Pfennig fein; 515 Mark 5 Lot 14 Pfenmg, oder
4289 Stiack, im Werte von 17,156 Franken, 14 Lot
512 Pfennig fein; 1064 Mark 14 Lot 10 Pfennig, oder
8866 Stiick, im Werte von 35,464 [FFranken, 14 Lot
5 Pfennig fein ; 1259 Mark 4 Lot, oder 10,484 Stiick, im
Werte von 41,936 Franken, 14 Lot 4 '/» Pfennig fein,
und 359 Mark 3 Lot, oder 2992 Stiick, im Werte von



11,968 Franken, 14 Lot 4 Pfennig fein ausgepréagt; also
im Ganzen 3996 Mark 2 Lot 14 Pfennig, oder 33,269 Stiick,
im Werte von 133,076 Franken.

Ferner 759 Mark 11 Lot Zehnbatzen, imm Werte von
25,271 Franken, oder 25,271 Stiick.

An Funfbatzenstiicken 1076 Mark 8 Lot 8 Pfennig, im
Werte von 30,601 Fr. 50 Rp., oder 61,203 Stick.

Und endlich an Rappen 947 Mark 2 Lot 4 Pfennig, iin
Werte von 2080 Fr. 25 Rp.

Vierfranlken oder Vierzigbatzen von 1817.

Gleich dem Avers des Vierfrankenstiickes von 1816,
mit verinderter Jahrzahl 1817.

Gleich dem Revers des Vierfrankenstiickes von 1817.

Gewicht 29.1. Durchmesser 0,039. Gehalt 3%%:%/100

Die Zehnbatzenstiicke sind mit dem Stempel der
Vierzigkreuzer von 1796, die Fiinfbatzen mit denen von
1813 und die Rappen mit denen von 1804 geprégt.

Am 17, Juli 1818 beschiftigte sich die Tagsatzung wie-
der mit dem schweizerischen Miinzwesen. Sie beschloss:
die Beschliisse von 1803 und 1804 betreft dem schwei-
zerischen Miinzfusse seien, da sie fiir die Schweiz nach-
teilig und fiar sich unausfithrbar seien, aufzuheben.
Achtzehn Stinde wollen von nun an den schweizerischen
Minzfuss auf den [livre ftournois angepasst haben,
somit :

l. In Zukunft solle der eidgendssische Minzfuss auf
den Franken oder Zehnbatzen beruhen und dieser
125 1943/5000 Gran fein Silber enthalten, zu welchem dann
der Preis einer Mark fein Silber auf 36 Fr. 71 11°%7 /576543 Rp.
betragen wiurde.

2. Nach diesem Prinzip wire dann die eidgenossische



Ausprigung der groben (Goldsorten zu bestimmen und
Zwar :

Einfranken 10 Den. 19 /5 Gran fein; 33 19%81/376645 Stiick
auf die rohe Mark.

Zweifranken 10 Den. 19 /s Gran fein ; 16 19%112/376643 Stiick
auf eine rohe Mark.

Vierfranken zu 10 Den. 19 /s Gran fein; 8 392224 /1506172 Stiick
auf die rohe Mark.

Remedium /s Gran ein- und answirls.

IFiir Goldmiinzen wird der neue franzosische Miinz-
fuss angenomimen und zu 27 schweizer Iranken gleich
40 franzosische Franken gewertet.

Am 14, Juli 1819 verbanden sich dann neunzehn
Kantone zu einem Konkordate, wobei dieser Beschluss
als Grundlage aufgenommen wurde.

Von Basel und anderorts kamen Klagen, dass die
Neuthaler von Luzern nicht nach dem schweizerischen
Miinzfusse geschlagen seien, sondern schlechter, was
die Regierung veranlasste einen sirengen Untersuch zu
einzuleiten. Als die Schuldigen wurden Caspar Alois
Bell und Ludwig Mever, Miinzmeister, eruiert und
als Stnder hingestellt, wobei der eine den andern
beschuldigte.

Der Staatsrat sah sich veranlasst folgendes Resultat
zu verdffentlichen (29, Juli 1818):

« Bis zum Jahre 1816 wurden die Neutaler zu 14 Lot
« 7 Pfennig nebst einer Iraction; von da ab aber zu
« 14 Loth 6 Pfennig, somit noch gehaltméissig, weil der
« siebente Pfennig nebst der Fraktion als Remedium
« gilt. » Der Finanzral befahl dann den Préagstock zu
indern und die Jahrzahl 1816 einzustechen; im Jahre
1816 wurde die Verordnung genau befolgt, wihrend im
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Jahre 1817 der Gehalt auf 5 und 4 Pfennig, und vom
Januar 1818 auf 3 und endlich auf 2 Pfennig herab
gesetzt wurde. Die Thaler von 1816 und 1817 sind stets
mit der Jahrzahl 1814 geprigt worden. Diese Thaler
erhielten als Unterscheidungszeichen nur ein zweiteiliger
Lorbeerkranz auf dem Rande.

Am 9. Weinmonat 1818 beschloss der Rat Franken-
stiicke nach der Kollnergewicht mit dem Stempel von
1796 auszuprigen ; sie soliten 13 Lot 5 Pfennig fein sein,
bis zum Betrage von 18,000 Franken. Auch wurden
Zehnkreuzer und der Beschluss vom 24. November
1817, fiir 800 Franken Angsler auszupréigen, ausgefithrt.
Neuthaler wurden geprégt.

Am 26. Februar und 4. Mai, 473 Mark 8 Lot 6 Pfennig,
im Werte von 15,772 Franken, oder 3943 Stiick, 14 Lot
4 Pfennig fein, und am 7. Mirz, 262 Mark 4 Lot
12 Pfennig, im Werte von 8740 Franken, oder 2185 Stiick,
14 Lot 4 '/> Pfennig fein; diese mit dem Geprige von
1814 und zweiteiligem Lorbeerkranz auf dem Rande.
Am 2. Juni wurden 381 Mark 1 Lot 8 Pfennig, im Werte
von 12,712 Franken, oder 3178 Stiick, mit dem Geprige
von 1816, 14 Lot 3 /2 Pfennig fein gepriagt. Am 13. Juni
verliessen 172 Mark 1 Lot, im Werte von 5733 Franken,
oder 1433 Stiick, mit dem Gepriage von 1817, 14 Lot
3 Pfennig fein, die Miinzstitte, und am 8. Juli ebenfalls
mit dem Geprige von 1817, 318 Mark 1 Lot 12 Pfennig,
im Werte von 10,596 Franken, oder 2649 Stiick, 14 Lot
2 Pfennig fein, die Prageanstalt.

Franken- oder Vierzigkreuzerstiicke mit der Jahrzahl
1796 wurden in fanf Malen 995 Mark 10 Lot 2 Pfennig,
im Werte von 32,975 Franken, oder 32,975 Stick ab-
geliefert.

Zehnkreuzer mit der Jahrzahl 1816 wurden 354 Mark
1 Lot 8 Pfennig, im Werte von 10,103 Fr. 75 Rp., oder
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40,415 Stitek, ausgegeben, und 599 Mark 7 Lot 15 Pfennig
Angster im Werte von 1441 Fr. 59 Rp., oder 288,318
Stick.

Am 11, Juli 1820 kam von Basel eine Einladung an
die Stinde : Bern, Solothurn, Aargan und Luzern, zu
einer Konferenzialbesprechung tiber das Miinzwesen.

IFiir die Abgeordneten wurden folgende Punkte zur
Diskussion vorgeschlagen : '

1. Der Stand Luzern werde sich verpflichten wiahrend
finfundzwanzig Jahren keine Scheidemiinzen von einem
Franken abwirls auszuprigen und sich gerne zur all-
méiligen Zuriuckziehung eines Teils seiner Scheide-
miinzen versprechen, wenn er tber das im Jahre 1803
vorgeschriebene Verhiltnis dergleichen ausgeprigt haben
sollte.

2. Luzern winsche jedoch, dass ein Unterschied
zwischen Kupfer- und Silbermiinzen von einem Franken
abwirts bestimmt werden mochte. Fande aber diese
Festsetzung nicht wohl statt, so wiirde Luzern sich
ebenfalls auch zu diesem Opfer bequemen.

3. Die freie in Umlaufsetzung der Miinzen der konkor-
dierenden 1obl. Stinden werde von Seite unseres Standes
zugegeben. Hingegen sollten jene Minzsorten, die von
jenen hohen Stinden, welche einem solchen allfalligen
Konkordate nicht beitreten wiirden, auf ihren Metall-
wert herabgesetzt und nicht anderes angenommen
werden konnen.

S

. Die luzerner Abgeordneten sollten zur Wertung
der fremden groben Miinzsorten von 125 %%/1000 oder
125 ' Gran fiur einen Schweizerfranken gelten, ein-
treten.

Auf dieser Basis schlossen dann, am 24. November



1820, Basel, Solothurn, Bern, Aargau und Luzern ein
Konkordat.

Am 16. Februar 1821 wird vom Finanzrat beschlossen
1000 Franken Angster auszupriagen, und amn 25. Mai
1821 fiir 400 Franken Rappen zu schlagen. Eigene
Stempel fir diese Priagung finden sich keine vor.

Abgeliefert wurden 516 Mark 9 Lot Angster, im Werte
von 1166 Franken 15 Rp., oder 233,230 Stick, und
265 Mark 4 Lot Rappen, im Werte von 612 Franken
65 Rp,, oder 61,265 Stiick. -

Am 2. Mai 1823 wurde die Prigung von Rappen, im
Werte von 400 Franken, und von Angstern, im Betrage
von 1200 Franken, beschlossen, und Joh. Caspar Brup-
bacher Vater mit der Anfertigung von einem Paar
Angsterstempel betraut, die er am 1. Juni ablieferte.

An Angstern wurden 702 Mark 9/ Lot, im Werte von
1684 Franken 13 Rappen, oder 336,826 Stiick abgeliefert.
Auf die Priagung von Rappen scheint man hingegen
verzichtet zu haben, da in den Biichern Kkeine Ablie-
ferung verzeichnet ist.

Angster 1823,

In einer geschnitzten Einfassung der linglich runde
blasonierte luzerner Schild, links von einem Palm-,
rechts von einem Lorbeerzweig ﬂanklert Am Rande
Gerstenkorner.

R. In einer von vier verzierten Bogen gebildeten Ein-
fassung, in drei Zeilen, 1 | ANGSTER | 1823 Das Wort
ANGSTER teilt die Einfassung in zwei Teile. Am Rande
Gerstenkorner.

Gewicht 0,6. Durchmesser 0, OB

Haas, Nr. 715.

Am 9. Juli 1824 haben dann sechszehn Kantone sich

REVUE NUM., T. XX. 9
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dahin geeinigt, jede weitere Auspriagung von Scheide-
miinzen unter einem Schweizerfranken zwanzig Jahre
lang génzlich einzustellen. Am 16. April 1825 vereinigten
sich sechs Kantone zu einem Konkordate um im Miinz-
wesen einheitlich vorgehen zu koénnen, als : Bern,
Solothurn, Aargau, Waadt, Basel und Freiburg. Sie
liessen alle Miinzen auf kaltem Wege umprigen und
machten die Riickseite durch ein eidgenodssisches
Kreuz, in deren Mitte ein (. war, kenntlich *. Der Miinz-
bedarf wurde auf 5 Franken pro Kopf der Wohn-
bevolkerung von 1817 angenommen. Luzern trat nicht
bei, schlug aber doch Kkeine Scheidemiinzen mehr, mit
Ausnahme von Rappen und Angster und einige Gold-
minzen.

Im Jahre 1825 wurden nur zwei Goldsticke von
20 Dukaten, im Werte von je 160 Franken Wert, und
169 Stiick Zehnfrankenstiicke mit der Jahrzahl 1804, im
Werte von 1690 Franken, geprégt.

Erstere wurden zu Geschenken, z. B. an das
Festschiessen der Schiitzengesellschaft Luzern, vom
7.—13. Juli 1825 gegeben.

Letztere, das heisst die Zehnfrankenstiicke, sind
4,575 Gr. schwer und 22 /s Karat fein.

Im Jahre 1826, am 16. September, wurden die
Luzerner mit einem Mandate begriisst, das eine neue
Wertung der eigenen Miinzen, wie auch der der andern
Kantone enthielt.

Am 2. Februar 1828 wurde beschlossen fiir 1600 Fran-
ken neue Angster zu prigen. Abgeliefert wurden mit
dem Stempel von 1823, 632 Mark kupferne Angster, im
Werte von 1561 Franken 55 Rappen, oder 321,310 Stiick,

1 Deutsche Umschrift : Die concordierenden Kantone der Schweiz. — Franzosische
Umschrift : Les Cantons concordants de la Suisse.



und 1 Mark 11 /> Lot silberne Angster, mit’dem
Stempel von 1790, im Werte von 30 Franken, oder
zirka 510 Stiick.

Am 8. Februar 18281 verrief Luzern die Scheide-
miinzen von Schwyz, Glarus, Graubtinden, St. Gallen,
Thurgau, Appenzell, Schaffhausen, Neuenburg und
Wallis, und ordnete am 4. April 1829 die Einlosung der
helvetischen Scheidemiinzen an. Als Einlosestellen, bis
zu einem Betrage von 20 Franken, wurden die Salz-
auswiger bestimmt; grossere Summen mussten direkt
beim Staatszahlamt abgegeben werden. Nach dem 1. Mai
1829 wurden sie ausser Kurs erkléart.

Im folgenden Jahre liess die Regierung eine Berech-
nung der Kosten einer Umprigung ausfertigen lassen.

Aus dieser interessanten. Arbeit mogen hier einige
Angaben folgen ®:

Fiinfbatzenstiicke, 54 Stiick auf eine Mark; 5000 Stiick,
oder 94 '/ Mark, brauchen Holz zum glithen und

Weisssieden /20 Klafter, per Klafter (3 Ster) 6 Franken Fr. — 30
Weinstein 2'/2 & (a 528 Gr.) a 7 Batzen............. » 1 75
Kochsalz 2 '/ @ a 11 Rappen.............ovvvvnnn, v — 27
ArIOIRIOIEL. « e 650 855 0 8 o n o o om s 0 5 » 3 90
Per verschiedenes zu berechnen ................... » — 10

Fr. 6 32'
Batzentstiicke, 90 auf eine Mark, 5300 Stiick machen

zirka 58 mark; Holz zum glithen und Weisssieden

/30 Klafter 4 6 Franken ............... ... ... Fr. — 20
Weinstein 3 @, a 7 Batzen ........................ » 210
Bodchiiglz 3 8,8 11 BRIl .« cvocnpminvmervcmnmon s » — 33
IR VOB IR o 5 o v 0 00 5 50 5 58 3 S P 5 ) § 0 B e e o » 3 90
Yerschiedens Unkosten civssnsnsusssnsnininsmens » — 10

Fr. 6 63

! Finanzprotokoll Nr. 168, S. 114.
2 Fascikel 4, Minzwesen,
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'/» Batzenstiicke, 108 auf eine Mark, 5100 Stiick, oder

47 Mark ; Holz zum Glithen /30 Klafter ........... Fr. — 20
Weinstein 2%/ &, 4 TBatzen.. .coocvvus svewnvswns » 175
Kochsalz 2 '+ &, & 11 Rappen « vuvussanssnvsnsniniss v — 27
Axbeitdlohn «:nvsimmamincssosmsmeensnsss wemsmun 3 90
Versohiolenos « s sovisimsnsninissn@snimswomimsmew » — 10

Fr. 6 22!/

Halbe Batzen, 120 Stiick auf 1 Mark, 5300 Stiick, zirka 48 Mark.
Unkosten wie die Batzen.

Im Jahre 1830 wurden diese eingezogenen helvetischen
Minzen in Bern eingeschmolzen und dessen Material
wie folgt gewertet.

An Funfhatzenstiicken giengen ein : 595 Mark 7 Unzen
6 Den. franzosisches Gewicht.
Feinheit 7 Den. 22 Gran, oder °088/1500
Also 393 Mark 820 Den. Silber, a 36 Franken.
202 » 087 » Kupfer.

Batzenstiicke 1342 Mark 2 Unzen 12 Den. franzosisches
(rewicht.

Feinheit 1 Den. 21 ?/s Gran, oder %8:85/14¢0.

Sie enthielten 213 Mark 854 Den. Silber.
1,123 » 459 » Kupfer.
Halbe Batzen 1230 Mark 12 Den.
Feinheit ****/1000. |
“Also Silber 108 Mark 932 Den.
Kupfer 1,121  » 131 »

Griz von Batzen oder Halbbatzen 103 Mark 3 Unzen
12 Den.

Feinheit *%°7/1000.

Also Silber 10,504 Mark.
Kupfer 92934 »



Total feines Silber.................... 727 Mark 110
Kupfer................... 2548 » 611

Oder Tauhe Mark, oo soveidsmiamei s 3,275 Mark 721
727 Mark 110 Silber, & 36 Franken .... Fr. 26,175 96
2,548 » 611 Kupfer, a 20 Rappen.... » 509 72

Fr. 26,685 68

An Finfbatzenstiicken wurden 32,444

Stiick im Werte von............... Fr. 16,222 —
Einbatzensticke ...... 135,120 Stiick, » 13,512 —
Halbbatzenstiick . . .... 165,040 » » o 8,202 —

332,604 Stuck, Fr. 37,9885 —
Wert des darin enthaltenen Silbers . . ... Fr. 26,175 96
SOTEE VeI mel s w5 o0 wi s Fr. 11,810 04

Dieses Miinzgut wurde mit Ausnahme von zwei Lin-
gots von Fuanfbatzenstiicken herrithrend, im Gewicht
von 50 Mark ®/100 in den Jahren 1838-1839 zu soldi tre
Stucken far den Kanton Tessin verwendet,

Am 23. September 1831 wurde beschlossen fir
3000 Franken Rappen und 1000 Franken Angster aus-
zupragen.

Abgeliefert, laut Miinzrechnung, wurden fir 400 Fr.
Rappen und Angster; mehr ist nicht ersichtlich.

Rappen von 1831,

Nr. 1. — Der herzformige, oben abgeschnittene,
blasonierte luzerner Schild, 11 Millimeter lang und
9 Millimeter breit (oben gemessen), zwischen zwei
- Lorbeerzweigen von je finfzehn Blittern und drei
Frichten. Am Rande Gerstenkorner.

R. In vier Zeilen die Inschrift 1| RAPPEN | — | 1831
links ein Palmzweig, rechts ein Eichenzweig. Der Palm-
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zweig besteht aus sieben Blattern, der Eichenzweig aus
vierzehn und einer Frucht. Die Ziffern 1 der Jahrzahl
beriihren die Zweige. Am Rande Gerstenkorner.
Gewicht 1,13. Durchmesser 0,017.
Haas, Nr. 682.

Nr. 2. — Aehnlich Nr. 1. Der Schild ist nur 10 Milli-
meter lang und 8 Millimeter breit. Ohne Gerstenkorner
am Rande.

R. Aehnlich, die Ziffern der Jahrzahl bertihren die
Zweige nicht. Am Palmzwelg sind vierzehn Blitter, am
Eichenzweig deren vierzehn und vier Friuchte. Keine
Gerstenkorner am Rande.

Gewicht 1,14. Durchmesser 0,017.

Haas, Nr. 634.

Nr. 3. — Aehnlich Nr. 1.

R. In vier Zeilen 1 | RAPEN | — |1831 =zwischen
einem Palm- und einem Eichenzweig; ersterer aus
zwoOlf  Blidttern, letzterer aus zehn Blattern und vier
Friichten bestehend.

Gewicht 1,2. Durchmesser 0,017.

Haas, Nr. 685.

Nr. 4. — Gleich Nr. 2, nur berihrt das N von
RAPPEN den Zweig.
Gewicht 1,12. Durchmesser 0,017.

Nr. 5. — Der Schild ist 13 Millimeter lang und
10 Millimeter breit.

R. Wie Nr. 3.

Gewicht 1,2. Durchmesser 0,017.

Haas, Nr. 686.

Im Jahre 1832 wurden 1339 '/ Mark Rappen, a
207 Stick, im Werte von 2772 Fr. 76 Rp., oder
277,276 Stuck, und 425 /. Mark Angster, a 464 Stick,
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im Werte von 987 Fr. 16 Rp., oder 197,432 Stiick ab-
geliefert und ein Goldstiick im Werte von 250 Franken,
das fiir die Genossenbiirger der Stadt Luzern gepragt
wurde; die es als Gabe fiir das eidgenossische Frei-
schiessen 1832, in Luzern, stifteten. Es wurde im Plane
als Gabe fur den tiefsten Schuss aufgefithrt und von
Friedrich Marty, in Summiswald, herausgeschossen,
und fand sich in der Sammlung Wunderly von Muralt
vor

Die Rappen von 1832 wurden mit den Stempeln von
1831 gepriigt. |

Angster von 1832,

In einer geschnitzten Einfassung der ldnglich runde,
blasonierte luzerner Schild ; in der links ein auswirts
gerichteter Palmzweig, rechts ein Lorbeerzweig gesteckt
ist. Am Rande Gerstenkorner.

R. In drei Zeilen 1| ANGSTER | 1832 umgeben von
einer aus vier bogenformigen Linien bestehenden Ein-
fassung. Am Rande Gerstenkorner.

Gewicht 0,6. Durchmesser 0,014.

Haas, Nr. 716.

Am 11. Juli beschloss der Finanzrat fiir 600 Franken
Rappen und ebensoviel Angster priagen zu lassen.

Es verliessen 360 Mark 8 Lot 5 Pfennig, im Werte
von 744 Fr. 17 Rp., oder 74,417 Stiick Rappen, und
362 Mark 4 Lot 13 Pfennig Angster, im Werte von
848 Fr. 72 Rp., oder 169,744 Stiick die Miinzstitte.

Rappen 1834

Nr. 1. — Der herzformige blasonierte, oben in drei
scharfe Spitzen ausgehende luzerner Schild, auf zwei

1 Siehe Auktionskatalog vom 28. April 1914, bei Leo Hamburger.
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diitnnen Linien stehend; zu beiden Seiten ein Lorbeer-
zwelg mit zwolf Blattern und acht Frichten. Am Rande
Gerstenkorner.

R. In vier Zeilen I | RAPPEN | — | 1834 umgeben
von zwei Eichenzweigen, die unten durch ein flatterndes
Band zusammen gebunden sind. Am Zweige rechts sind
neun Blitter und acht Frichte. Am Rande Gersten-
korner.

Gewicht 1,198. Durchmesser 0,014.

Haas, Nr. 687.

Nr. 2. — Aehnlich Nr. 1, nur endet der Zweig rechts
am Ende der wagrechten Linie, und die Blitter und
Frichte sind anders geordnet.

R. Aehnlich Nr. 1, nur ist der vertikale Strich nur
3 Millimeter lang statt 4. Auch sind die Blatter und
Fruchte anders geordnet und das Band unten anders
geknotet. .

Gewicht 1,3. Durchmesser 0,014,

Haas, Nr. 688.

Angster von 1834.

Vom Stempel des Angsters von 1832,

R. In drei Zeilen [ | ANGSTER | 1834 in einer aus
vier einwirts gebogenen Linien gebildeten Einfassung,
ahnlich wie der Angster von 1832,

Gewicht 0,6. Durchmesser 0,013.

Haas, Nr. 717.

Am 15. Mirz 1839 beschloss der Rat : es seien fir
3000 Franken Rappen und far 1000 Franken Angster
auszupragen.

Die Vermiinzung habe aus unbeschicktem Kupfer,
200 Stiick auf die Mark gehend, mit einem Remediuam
von 4 Stiick auf- oder abwirts zugeschehen. Die
Angster sollen ebenfalls aus unbeschicktem Kupfer,
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400 Stiick auf die Mark gehend, hergestellt werden, mit
je 6 Stick auf- und abwirts Remedium. Caspar Brup-
bacher Sohn hat diese Stempel gestochen (laut Brief
vom 16. November 1839).

Abgeliefert wurden far 6456 Fr. 59 Rp., Rappen und
Angster; weitere Angaben fanden sich nicht vor.

Rappen von 1839,

Nr. 1. — CANTON LUZERN Der herzformige, oben
scharf zugespitzte, blasonierte luzerner Schild, zwischen
zwel kleinen, aus drei Blitterlagen bestehenden Lorbeéer-
zweigen ; am linken Zweige Friichte. Am Rande Gersten-
korner. ' |

R. In drei Zeilen »1<| RAPPEN [ 1839 in einem
dichten Eichenkranz von achtundzwanzig Bliterlagen.
Am Rande Gerstenkorner.

Gewicht 1,4. Durchmesser 0,017.

Haas, Nr. 689.

Nr. 2. — Gleich Nr. 1.

R. Aehnlich, nur ist der Kranz kleiner; es sind nur
sechsundzwanzig Blitterlagen; der Raum zwischen dem
9 der Jabrzahl und dem Kranze betrigt 1 Millimeter;
das N von RAPPEN berihrt den Kranz.

Gewicht 1,21. Durchmesser 0,017.

Haas, Nr. 690.

Nr. 3. — Aehnlich Nr. 1; der Schild ist 11 Millimeter
lang und 8 Millimeter breit, oben gemessen. An Stelle
der Lorbeerblitter treten Eichenzweige, mit je fanf
Blattern. Der Rand ist glatt. -

R. 1| RAPPEN | 1839 in drei Zeilen, umgeben von
zwel  Eichenzweigen mit je zwolf Blattern und drei
Frichten, die unten durch ein geschlauftes flatterndes
Band zusammen gehalten werden. Der Rand ist glatt.
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Die Ziffer 1 ist 2 Millimeter vom \Worte RAPPEN ent-
fernt.

Gewicht 1,3. Durchmesser 0,017,

Haas, Nr. 691.

Nr. 4. — Aehnlich Nr. 1, nur ist der Schild nur
7 Millimeter breit und die Schrift hat grossere Zwischen-
raume. Der Eichenzweig beriihrt das N von LUZERN
und das G von CANTON.

R, Aehnlich Nr. 3, nur ist das 1 zwischen den Eichen-
zweigen und das N von RAPPEN beriihrt den Kichen-
zwelg rechts.

Gewicht 1,3. Durchmesser 0,017.

Haas, Nr. 692.

Nr. 5. — Aehnlich Nr. 1, nur ist die Umschrift grosser
und an Stelle der Lorbeerzweige sind es Zweige wie
Nr. 4.

R. Wie Nr. 4, nur beriihren die Ziffern 1 und 9 der
Jahrzahl und R und N von Rappen die Zweige. Das Band
unten ist doppelt geschlauft. An jedem Zweige sind neun
Bliatter und eine Frucht.

Gewicht 1,25, Durchmesser 0,017,

Haas, Nr. 693.

Angster von 1839,

CANTON LUZERN Der herztormige, oben in drei
Spitzen auslaufende, blasonierte luzerner Schild zwischen
zwel Eichenkrinzen mit je sieben Blittern,

R. 1 | ANGSTER | 1839 zwischen zwei Eichenzweigen,
die unten durch ein flatterndes geschlauftes Band zu-
sammen gehalten sind. An jedem Zweige dreizehn
Blitter.

Gewicht 0,6. Durchmesser 0,013.

Haas, Nr. 718.




T

Am 19. OKktober 1842 beschloss der Finanzrat es
seien fiir 3000 bis 4000 Franken Rappen und Angster
auszupragen, die aber erst im folgenden Jahre die
Presse verliessen. Die Stempel stammten von Dominik
Meyer, Graveur, in Luzern. Abgeliefert wurden 767 &
408 Gramm Rappen, im Werte von 3078 Fr. 68 Rp., oder
307,868 Stiick, und 209 g 296 Gramm Angster, im Werte
von 827 Fr. 23 Rp., oder 165,446 Stiick. Erstere giengen
406 /16 auf ein Pfund; von letztern 798 /s Stiick,

Rappen von 1843.

Nr. 1. — CANTON LUZERN Der herzformige, oben
abgeschnittene, blasonierte luzerner Schild, auf einer
aus einem Eichenzweig links und Lorbeerzweig rechts
bestehender Unterlage. Am Lorbeerzweige sind acht
Bliatter und zwei Frichte, am Eichenzweige deren acht
und zwei Frichte. Am Rande Gerstenkorner. .

R. 1| RAPPEN | 1843 umgeben von zwei Eichen-
zweigen, die unten durch ein flatterndes geschlauftes
Band zusammen gehalten werden. An den Zweigen sind
siebenunddreissig Bliatter und vier Friichte. Am Rande
Gerstenkorner,

Gewicht 1,25, Durchmesser 0,017,

Haas, Nr. 694.

Nr. 2. — Aehnlich Nr. 1, nur sind die Blitter anderst
gestellt und am Lorbeer sind drei Frichte. '

R. Aehnlich Nr. 1, nur sind neununddreissig Blitter
und finf Frichte, und die Schlaufe ist anders gezogen.

Gewicht 1,26. Durchmesser 0,017.

Haas, Nr. 696.

Nr. 3. — Aehnlich Nr. 1, nur hat der Schild eine
doppellte Umfassungslinie.

R. Aehnlich Nr. 1, nur ist die Schlaufe breiter.

Gewicht 1,27. Durchmesser 0,017.

Haas, Nr. 695.



Nr. 4. — Wie Nr. 3, doch ist an den Zweigen eine
andere Anordnung der Blatter. Das oberste Lorbeerblatt
berithrt das E von LUZERN

k. Wie Nr. 3, doch ist die Schlaufe anders geknotet
und finfunddreissig Blitter an den Zweigen.

Gewicht 1,27. Durchmesser 0,017.

Haas, Nr. 697.

Angster von 1843.

Nr. 1. — CANTON LUZERN Der blasonierte herz-
formige, oben abgeschnittene luzerner Schild, auf einer
Lorbeer-Eichenzweig Unterlage; der Lorbeerzweig zihlt
sieben Blitter und eine Frucht; der Schild ist 7 Milli-
meter lang und 5 Millimeter breit. Am Rande Gersten-
korner.

R. 1] ANGSTER | 1842 in einem Eichenkranze von
sechsundzwanzig Blittern, der unten durch ein doppel-
tes flatterndes geschlauftes Band geziert ist. Am Rande
Gerstenkorner.

Gewicht 0,6. Durchmesser 0,013.

Haas, Nr. 719.

Nr. 2. — Aehnlich Nr. 1, nur zidhlt der Lorbeerzweig
nur sechs Bliatter und ist anders geordnet. Am Rande
Perlen.

R. Aehnlich Nr. 1, nur ist das Band 3 Millimeter breit.
Am Rande Gerstenkorner.

Gewicht 0,61. Durchmesser 0,013.

- Haas, Nr. 720.

Nr. 3. — Wie Nr. 2.

&. Aehnlich Nr. 2, nur sind dreiunddreissig Blatter am
-Kranze und das Band ist anders geschlauft.

Gewicht 0,615. Durchmesser 0,013.

Abgebildet Coraggioni, Taf. XV, Nr. 30.

Haas, Nr. 721. |
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Nr. 4. — Wie Nr. 2.

®. Wie Nr. 2, nur zdhlt der Kranz fiinfundzwanzig
Blitter. '

Gewicht 0,6. Durchmesser 0,013.

Haas, Nr. 722.

Am 26. Februar 1844 beschloss der Rat fir 2500 Fr.
Rappen ausprigen zu lassen. Abgeliefert wurden mit
~der Jahrzahl 1839, 68 # 231 Gramm Rappen, je 400 */s auf
ein Pfund gehend, oder 27,344 Stiick. 31 & 132 Gramm
mit der Jahrzahl 1843, je 397 7/s Stiick auf ein Pfund,
oder 12,387 Stick, und 690 # 284 Gramm mit der Jahr-
zahl 1844 ; durchschnittlich 402 7/s, oder 237,515 Stiick.
Die neuen Stempel gravierte Dominik Meyer, Graveur,
in Luzern,

Rappen von 1844.

Nr. 1. — CANTON LUZERN Der herzformige, oben
abgeschnittene, mit einer diinnen Linie eingefasste
luzerner Schild zwischen einem EKichenzweig mit sechs
Blittern und zwel Frichten, und einem Lorbeerzweig
rechts, mit sechs Bliattern und einer Frucht. Am Rande
Gerstenkorner. Der Zwischenraum zwischen N von
CANTON und L von LUZERN betragt 2 '/ Millimeter.

R. In drei Zeilen 1| RAPPEN | 1844 zwischen zwei
Eichenzweigen von dreizehn Blattern und drei Frichten,
die unten durch ein flatterndes geschlauftes Band
zusammengehalten sind. Am Rande Gerstenkorner.

Gewicht 1,4. Durchmesser 0,017.

Haas, Nr. 698.

Nr. 2. — Aehnlich Nr. 1, am Lorbeer sind acht
Blatter und zwei Frichte, ebenso am Eichenzweige. Der
Raum zwischen N von CANTON und L von LUZERN
betragt 1 /> Millimeter.
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R. Aehnlich Nr. 1, nur sind vierzehn Blitter an jedem
Zweige. :

Gewicht 1,39. Durchmesser 0,017.

Haas, N. 699.

Nr. 3. — Aehnlich Nr. 2, nur sind sieben Blitter am
Eichenzweige.

R. Aehnlich Nr. 1.

Geewicht 1,4. Durchmesser 0,017.

Haas, Nr. 700.

Am 12. November 1845 wurde beschlossen fiir
3000 Franken Rappen auszuprégen.

Iks finden sich aber keine Rechnuugen iiber Ablie-
ferung in diesem Jahre vor.

Jenner, Ed. Die Minzen der Schweiz, verzeichnet zwei
Varianten.

Abgeliefert wuarden im Jahre 1846 838 @ 453 Gramm,
400,7 Stick auf ein Pfund gehend, im Werte von
3390 Franken, oder 339,000 Stiick ; aus einer beigelegten
Rechnung von Graveur Dominik Meyer, in Sursee, ist
ersichtlich, dass sieben Paar Stempel und ein einzelner
verbraucht wurden.

Rappen von 1846.

Nr. 1. — CANTON LUZERN Schild wie Nr. 1 von
184%; es sind sechs Blitter am Lorbeer und drei
Friichte. Am Rande Gerstenkorner.

R. In drei Zeilen 1 | RAPPEN | 1846 zwischen zwei
Eichenzweigen, die unten durch ein doppelt geschlauftes
flatterndes Band zusammen gehalten werden. An jedem
Zweige vierzehn Blitter und vier Friichte. Am Rande
Gerstenkorner,

Gewicht 1,4. Durchmesser 0,017.

Haas, Nr. 702.
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Nr. 2. — Aehnlich Nr. 1, nur sind die Blitter am
Lorbeer anders geordnet und zwei Friichte ersichtlich.

R. Aehnlich Nr. 1, nur sind an jedem Zweige zwolf
Blatter und drei Friichte.

Gewicht 1,4. Durchmesser 0,017.

Haas, Nr. 703.

Mit dieser Prigung schloss die Miunzstitte fiir immer
ihre Tore.

B. Prigungen fiir andere Kantone.

Da den Kantonen durch die Munzverordnung von
1804 erlaubt war durch .andere Kantone das ihnen
zufallende Quantum ausprigen zu lassen, oder ihr
Anteil zu verkaufen, machten einige Kantone hievon
Gebrauch, so z. B. Aargau, Appenzell a. R., Uri, Unter-
walden.

Da in Aarau und in Zofingen keine Prigemaschinen
mehr vorhanden waren wandte sich der Kanton Aargau
an Luzern, um die Erlaubnis zu erhalten in der luzerner
Miinze ihr Betreflnis ausmiinzen zu diirfen, was letzterer
bereitwillig zu sagte.

Der Aargau schloss mit David Anton Stidelin, von
Schwyz, folgenden Vertrag ab :1!

1. Die Ausmiinzung sollte 25,000 Stiicke, als 10,000 in
ganzen Batzen-, 10,000 in Fiinfbatzen- und 5000 in Halb-
batzenstiicken betragen und zwar mit dem aargauischen
Kantonswappen, nach beigegebeneﬁn Zeichnungen; die
Batzen- und Halbbatzenstiicke sollten lédngstens den
laufenden, die Funfbatzen wiahrend den drei ersten
Monaten des folgenden Jahres geliefert werden.

1 Vertrag von 1805, 30. Juli, Finanzarchiv Aarau, Nr. 1464.



	Prägung für den eigenen Kanton

